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Wer mit Fotografieren sein Geld verdient, steht oft vor der 
Frage, wie er die Rechte an seinen Werken sichern und gegen un-
erlaubte Vervielfältigung schützen kann. Olaf Kretzschmar, Hausju-
rist von DPV und bdfj, gibt ab Seite 16 dazu einige wertvolle Tipps.

Martin Perscheid gehört zu den erfolgreichsten Cartoonisten in 
Deutschland, obwohl (oder weil) er dem Volk ständig den Spiegel 
vorhält. Dem Journalistenblatt hat er ein Interview gegeben – in 
seiner ganz ureigenen Art. Lassen Sie sich ab Seite 24 überraschen…

Daneben finden Sie wie immer viele Informationen rund um 
unseren Beruf. Ob es um die neuen Urteile in Sachen Medien- und 
Presserecht geht (Seite 32), das Führen eines ordentlichen Fahrten-
buchs für die Steuer (Seite 36) oder die neuen Krankenkassenbei-
träge für Freiberufler (Seite 38).

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre. 

Ihre Redaktion des Journalistenblatt

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es ist immer schön, wenn das Jahr mit etwas Glanzvollem beginnt: 
Mitte Januar trafen sich über 1000 Gäste aus Politik, Wirtschaft, 
Sport und Kultur zum alljährlichen Presseball in Berlin. DPV und 
bdfj unterstützen als Medienpartner seit vielen Jahren diese glanz-
volle Veranstaltung. Sie lohnt sich, ist sie doch – neben der stilvollen 
Möglichkeit zum Feiern – immer auch eine gute Gelegenheit, neue 
Kontakte zu knüpfen und alte aufzufrischen. Für alle, die nicht dabei 
waren, halten wir auf den Seiten 28 und 29 ein paar Impressionen 
bereit. Und für die, die bis zum Januar 2020 nicht warten können, 
lädt der Presseball Berlin zum ersten Mal in seiner Historie zu einer 
glamourösen Sommergala in die Große Orangerie im Schloss Char-
lottenburg. Infos und Karten gibt es unter www.sommergala.com.

Das Ihnen jetzt vorliegende Heft hat das Thema „Pressefotogra-
fie“ zum Schwerpunkt. Unser Autor Bernd Lammel beleuchtet die 
Auswirkungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auf den 
Seiten 4 ff. Kommunikationsprofi Prof. Lars Bauernschmitt widmet 
sich dem Thema Strukturwandel und der Nutzung neuer Medien wie 
Instagram und Co. (Seite 8 ff.). Und Lucy Fulford stellt Fotojournalisten 
die – zugegebenermaßen provokante – Frage: Wird der Fotojourna-
lismus überleben? Die Antworten finden Sie ab Seite 11.
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S eit die neue DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) gilt, 
erleben wir zunehmend eine „Welt von hinten“. Da steht 
eine Kompanie der Bundeswehr stramm und wird in der 

Tagesschau von hinten gezeigt. Beim Blick auf die Bühne der Bun-
despressekonferenz im Editorial-Bildangebot von Getty Images ver-
schwimmt in der Unschärfe, wer da vorn sitzt. Scharf gezeichnet 
sind die Hinterköpfe von ein paar Journalisten. Die Süddeutsche Zei-
tung illustriert einen Beitrag zur Rentenlücke mit einem von hinten 
aufgenommenen Seniorenpaar, das auf einer Parkbank im Grünen 
sitzt. Leser könnten meinen, der Fotograf saß wie ein Hecken-
schütze hinterm Busch. Die taz bebildert einen Artikel zur Gender-
debatte mit einem Foto, das vermutlich beim Karneval der Kulturen 
aufgenommen wurde. Gesicht? Fehlanzeige. Die Tänzerin wird von 
hinten gezeigt. Frisuren statt Gesichter.

In der Journalistenblatt-Redaktion sammeln wir, seit uns 
diese Tendenz auffiel, Beispiele und sind innerhalb kürzester Zeit 
bereits auf über 100 gekommen. Kürzlich erlebte ich die Situation 
bei der Berichterstattung zur Grundsteinlegung einer Bundesbe-
hörde in Potsdam sehr deutlich. Bei 200 Gästen war das Amt be-
züglich der Einverständniserklärung von Personen zu Fotoaufnah-
men genauso verunsichert wie die dpa. Im Dienst fanden sich Fotos 

Von Bernd Lammel

Die aktuelle Datenschutzrichtlinie der EU ist mehr als ein halbes Jahr in Kraft und hat Fotografen und 
Dokumentarfilmschaffende nachhaltig verunsichert. Bisher waren es fast immer juristische Aspekte,  
die heiß diskutiert wurden. Was macht dieses Gesetz aber mit unserer Sicht auf die Welt und mit 
der Arbeit von Fotojournalisten? Der Ruf nach Symbolfotos verdrängt das wahrhaftige Pressefoto. 
Werden Generationen nach uns im zeitgeschichtlichen Kontext nur noch die Matrix einer inszenierten 
und manipulierten Welt vorfinden?

 Frisuren statt Gesichter 

hintenDie Welt von
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 Die Freude, in einem Medium mit dem eigenen  
 Konterfei zu erscheinen, ist einer regelrechten  
 Anti-Foto-Paranoia gewichen. 
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ohne Menschen, und der Zimmermann, der das Prozedere der 
Grundsteinlegung vollzog, war ganz allein „von hinten“ zu sehen.

Gehen wir dem Ende der freien Pressefotografie entgegen? Er-
wartet uns eine fotografische Medien-Welt, die ihre Wahrhaftigkeit 
verliert? Gesicht(er) zeigen wäre heute notwendiger denn je. In der 
Gegenwart von Desinformationen mit „alternativen“ Fakten müsste 
dem Pressefoto ein großer Stellenwert zukommen, unsere soziale 
Umwelt wahrhaftig darzustellen. Es hätte die Fotos von Henri Car-
tier-Bresson nie gegeben, wenn er den Menschen, die er so würde-
voll fotografierte, vor der „Datenerhebung“ eine mehrseitige Ein-
verständniserklärung unter die Nase gehalten hätte. Der Reiz des 
echten Moments, der mit einem Ausschnitt von hundertstel Se-

kunden eine ganze Geschichte im sozialen oder politischen Umfeld 
erzählt, wäre sofort verflogen. Alle nachgestellten Szenen haben 
den Geruch der Fälschung an der Wahrheit. Unser Autor Jan Köhler-
Kaeß schrieb in dieser Zeitschrift schon 2007 über die Diskrepanz 
von Rechtsauffassungen und dem Bedürfnis der Gesellschaft nach 
echten Informationen. Dabei beschrieb er, wie Verfehlungen im 
Umgang mit Persönlichkeitsrechten, die wir häufiger bei Boulevard-
blättern und der Yellow Press erleben, genutzt wurden, den Beruf 
immer mehr in die Zange zu nehmen. Die DSGVO war noch nicht 

mal angedacht, als er schrieb: „Das Recht, Bilder zu machen, wird 
immer mehr eingeschränkt … Die Rechte am eigenen Bild werden 
immer mehr ausgeweitet … Damit ergeben sich gigantische Mög-
lichkeiten zu prozessieren“. Köhler-Kaeß beschrieb eine Zukunft, in 
der sich niemand mehr vorstellen kann, dass es eine Zeit gegeben 
haben könnte, in der Pressefotos nicht inszeniert wurden.

Es gibt Situationen, die können in der realen Welt der Um-
stände halber nicht fotografiert oder gefilmt werden. So wurde 
ich in den 1990er-Jahren vom Magazin FOCUS beauftragt, eine Ge-
schichte zum Thema Wilderei in den dünn besiedelten Waldge-
bieten im nördlichen Brandenburg zu fotografieren. Die Wilderer 
kamen an Wochenenden meist nachts mit SUV über die A2 aus Nie-
dersachsen, hinterließen Kadaver mit abgetrennten Trophäen und 
verschwanden wieder. Das lässt sich in Worten gut beschreiben. 
Eine Verabredung zum Foto ist eher unwahrscheinlich. Das Aufma-
cher-Foto habe ich in realer Umgebung einer Lichtung mit echten 
Jagdgewehren, falschen Wilderern und einer Nebelmaschine nach-
gestellt. Eine Trophäe ragte schon aus dem Kofferraum. Das Foto 
wurde von der Redaktion mit einem roten Balken mit der Aufschrift 
„Szene nachgestellt“ veröffentlicht. Heute ist eine solche Kennzeich-
nung quer durch den Blätterwald kaum noch üblich. Ab und an 
steht bei einem Foto eines Einbrechers mit Brechstange, das mit 
dem Weitwinkelobjektiv aus 50 Zentimeter Entfernung aufgenom-
men wurde, noch der Hinweis „Symbolfoto“. Die Perspektive zeigt 
selbst ungeübten Betrachtern, dass es keine reale Situation ist. Das 
Model hatte dann die schriftliche Einverständniserklärung vor der 
Aufnahme, wie es die DSGVO vorschreibt, schon unterschrieben 
oder wurde von hinten gezeigt.

Wie praxisfremd und feindlich gegenüber dem freien Bildjour-
nalismus die neuen Regeln sind, wird jeder merken, der die engen 
Grenzen des im Gesetz verankerten Presseprivilegs ausloten will. 
Es gilt nur, wenn ein redaktioneller Auftrag vorliegt oder die Bild-
autoren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig sind. Freie Foto-
journalisten haben Schwerpunkte, die sie meist über Jahre in Lang-
zeitprojekten verfolgen. Redaktionen interessieren sich erst, wenn 
sichtbare Ergebnisse vorliegen. Solange bewegen sie sich rechtlich 
auf dünnem Eis.

Gerade Agenturen, aber auch einzelne Urheber, leben von der 
Zweitnutzung. Vielleicht hat der dpa-Fotograf den Zimmermann 
in gesichtsloser Pose von hinten fotografiert, damit eine spätere 
Zweitvermarktung möglich wird. Das wahrhaftigere Motiv wäre es 
gewesen, den hammerschwingenden Zimmermann und eine ap-
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plaudierende Gästeschar zu zeigen. Dieses Motiv wäre nach DSGVO 
mit dem Presseprivileg vereinbar, aber eine spätere Nutzung bei-
spielsweise im Corporate-Media-Magazin einer Baufirma setzt das 
vorherige Einverständnis der Abgebildeten voraus. Zweifellos ist 
das ein Schutz der Persönlichkeitsrechte. 

Das Geschäftsmodell der Agenturen wird es nachhaltig beschä-
digen und der Trend zu menschenleeren Symbolfotos oder insze-
nierten Fotos mit falschen Ärzten, Lehrern oder Richtern zunehmen. 
Leser und Zuschauer könnten diese Scheinwelten im Kontext von 
Nachrichten für Realität halten. Das gesetzlich vorgeschriebene Ver-
fahren zur Bilddatenerhebung ist praxisfremd. Die allergrößte An-
zahl von Veröffentlichungen wurde bisher von den Nutzern höchst 
verantwortungsvoll und nicht zum Schaden abgebildeter Personen 
vollzogen. Für die geringe Zahl der Ausnahmen bietet der Gesetz-
geber ausreichenden Schutz und juristische Handhabe. Die Freude, 
in einem Medium mit dem eigene Konterfei zu erscheinen – sei es 
in der Lokalzeitung oder der Firmenzeitschrift –, ist einer regelrech-
ten Anti-Foto-Paranoia gewichen. Öffentlich als Person abgebildet 
zu werden, empfanden Menschen oft als Wertschätzung. Sie fühl-
ten sich beachtet und ausgewählt, einen Bericht mit ihrer Individu-
alnote zu bereichern oder auf einen Missstand hinzuweisen.

In vielen Ländern treffe ich bei meiner Arbeit immer wieder 
Menschen, die mich von sich aus ansprechen, ob ich sie nicht fo-
tografieren wolle, und sie laufen gleich lächelnd und winkend ins 
Bild. Auf Reportagen finde ich in Deutschland kaum noch Men-
schen, die bereit sind, sich fotografieren zu lassen. Dabei herrschen 
zwei Aussagen vor. Erstens, was wollen Sie zahlen, wenn ich dazu 

bereit bin? Zweitens, die sofortige Drohung mit einem Anwalt, 
wenn ich es wagen würde, ein Foto zu machen. Sicher ist daran 
auch der Scheckbuchjournalismus mancher Medien oder die ent-
würdigende Darstellung aus Sensationssucht wie das Zurschaustel-
len von Unfallopfern schuld. Es ist aber auch ein Kollateralschaden 
aus übertriebenem Datenschutz. Es ist dann oft von Schadenser-
satz die Rede. Welcher Schaden? Die Welt in ihrer Vielfalt zu zeigen, 
gehört zum Handwerk von Bildchronisten. 

In vielen gesellschaftlichen Diskursen ist zu Recht immer wieder 
vom „Gesicht zeigen“ die Rede. Was ist mit uns geschehen, wenn die 
Bildredakteurin beim Briefing zu einem Foto-Auftrag in einer Schule 
mit auf den Weg gibt: „Bitte darauf achten, dass keine Gesichter von 
Kindern zu sehen sind.“ Hat uns das kranke Handeln von Kinderpor-
nografie-Händlern die Freude am Bild fröhlich spielender Kinder 
vergällt oder glauben wir sie durch einen Verzicht auf Kinderbil-
der vor solchen Straftätern schützen zu können? Der vorauseilende 
Verdacht nimmt skurrile Formen an. Vor ein paar Jahren erhielt ich 
den Auftrag des Berliner Senats, für ein Buchprojekt das Leben auf 
70 Berliner Schulhöfen in journalistischem Stil zu fotografieren. Trotz 
Anmeldung und mit einem amtlichen Schreiben der Senatsverwal-
tung in der Hand, verwies mich ein Schuldirektor in Tempelhof mit 
der Bemerkung: „Am Ende verkaufen Sie meine Kinder im Internet“ 
vom Schulhof. Welch ungeheuerliche Unterstellung!

 In der Gegenwart von Desinformationen mit  
 „alternativen“ Fakten müsste dem Pressefoto  
 ein großer Stellenwert zukommen, unsere  
 soziale Umwelt wahrhaftig darzustellen. 
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Stern-Bildchef Andreas Trampe kommentiert dieser Tage auf 
Facebook mit Stolz die Fotos des preisgekrönten US-Fotografen 
James Nachtwey über das Elend von Schmerzmittelsüchtigen als 
Scoop der Redaktion. Die Reportage ist ein Meisterwerk, das in 
Europa nicht DSGVO-konform wäre. (Link: https://www.stern.de/
panorama/stern-crime/opioide-auf-rezept--die-drogen--die-ame-
rika-vergiften-8436334.html)

Befürworter der DSGVO argumentieren, dass die Regelungen 
zum Schutz der Bürger unumgänglich wären. Wir verzeichnen bis-
her auch ein hohes Maß an Datenschutz, und die Auffassung im-

pliziert, dass Urheber bislang liederlich mit Persönlichkeitsrech-
ten umgegangen seien. Was spricht dagegen, den magischen 
Moment im Foto einzufangen und dort, wo es möglich ist, die 
Genehmigung nachträglich einzuholen? In der digitalen Welt ist 
die Löschtaste nicht weit. Schwieriger ist der Umstand, dass die 
DSGVO auch in die Vergangenheit wirkt. Muss ich jetzt selbst Ne-
gative und Dias vernichten, zu denen ich keine schriftliche Einwil-
ligung der Abgebildeten habe, oder Dateien aus meinem Online-
angebot nehmen? Ein Absurdum, das die Bilderwelt so um vieles 
ärmer werden lässt. �
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Zwei Seiten einer Sinnkrise
Die Kraft von Bildern ist ungebrochen, ihre Bedeutung in der 
Mediengesellschaft größer denn je. Die Möglichkeiten, mit Bildern 
massenwirksam zu werden, sind heute einfacher als jemals zuvor. 
Bewegt werden Fotojournalisten aber anscheinend vor allem von 
der sogenannten Medienkrise mit fallenden Auflagen von Zeitun-
gen und Zeitschriften sowie von ihren ständig sinkenden Honora-
ren. Zwei sich scheinbar widersprechende Phänomene bestimmen 
die Arbeit derjenigen, die versuchen, professionell Themen und In-
halte zu vermitteln und durch diese Tätig-
keit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. 

Kraft eines Bildes 
Im September 2015 ertrank ein zwei Jahre 
alter Junge im Mittelmeer. Mit ihm star-
ben, auf der Flucht vor dem Krieg in Syrien, 
seine Mutter und sein Bruder. Der Körper 
von Aylan Kurdi wurde an der türkischen 
Küste nahe Bodrum angespült. Die Fotos 
des toten Kindes, die die Fotografin Nilüfer 
Demir bei der Bergung des Körpers aufnahm, gingen um die Welt. 
Das Bild des toten Aylan Kurdi wurde zum Symbol für die Angst vor 
Regimen, die Menschen dazu bringt, das eigene Leben und das ih-
rer Kinder zu riskieren – bei dem Versuch, es irgendwie zu retten. 
Das Bild löste Diskussionen um Fluchtursachen und den Umgang 
mit den Flüchtenden aus. Es bewegte Menschen in aller Welt. In 
Deutschland kam es in der Folge der Publikation des Bildes zu einer 
Welle der Empathie gegenüber den ins Land kommenden Flücht-
lingen. Wieder einmal bewies ein Foto die Kraft von Bildern. Ver-
breitet wurde das Foto des toten Jungen nicht nur in Zeitungen 
und Zeitschriften, sondern vor allem auch mittels sozialer Medien. 
Während fotojournalistische Schlüsselbilder in der Vergangenheit 
in Printmedien ihren Weg zu den Betrachtern fanden, sahen viele 
Menschen den toten Aylan Kurdi vor allem in den digitalen Medien. 
Das Bild wurde Teil einer sinnvoll nicht mehr messbaren Menge von 
Informationen, die in ganz unterschiedlicher Form laufend publi-
ziert im Netz verfügbar ist. Denn Kennzeichen der Informationsge-
sellschaft sind die wachsende Zahl der Medien und die damit ver-
bundene Zunahme der verfügbaren Informationen, die inzwischen 
eben nicht nur durch Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Hörfunk 
oder Fernsehen verbreitet werden, sondern darüber hinaus auch 

via Instagram, Twitter, Snapchat und ähnliche Medien. Wer Infor-
mationen sucht, steht heute vor der Schwierigkeit, aus der Masse 
der zur Verfügung stehenden Quellen ganz unterschiedlicher Qua-
lität die relevanten Informationen zu filtern. Wer Botschaften über-
mitteln will, steht in Konkurrenz zu einer unübersehbaren Vielzahl 
anderer Sender und muss um Aufmerksamkeit kämpfen. Nur ein 
Bruchteil der verbreiteten Angebote kann Beachtung finden. Dabei 
ist die Masse jedoch nicht automatisch gleichzusetzen mit minde-
rer Qualität. Auf Instagram werden am Tag durchschnittlich 80 Mil-

lionen Fotos geteilt. Die Marke mit den 
meisten Followern (88 Millionen) ist Natio-
nal Geographic – seit über hundert Jahren 
als Qualitätsprodukt anerkannt.

Alles bleibt anders – nur schneller
Mit der Digitalisierung erfolgte ein Struktur-
wandel der Medien, der in Ausmaß und Ge-
schwindigkeit mit kaum einer Entwicklung 
in der Geschichte vergleichbar ist. Waren bis 
Ende der 1980er-Jahre die Rollen von Pro-

duzenten und Konsumenten von Nachrichten klar getrennt, haben 
sich diese Grenzen mittlerweile aufgelöst. Wer Informationen verbrei-
ten möchte, kann das tun. Jederzeit. Überall. Mit dem Wandel des 
Mediensystems verändern sich jedoch nicht nur die Publikationsme-
dien, sondern auch die Erlösmodelle. Während jeder jederzeit eigene 
Inhalte mittels digitaler Medien verbreiten kann, wandern Werbe-
gelder, die in der Vergangenheit journalistische Printmedien finan-
zierten, in eben diese Medien. Rubriken-Anzeigen sind aus den Zei-
tungen nahezu verschwunden. Autos, Immobilien und Jobs werden 
bequem und erfolgreich in digitalen Medien gesucht und gefunden. 
Diese Möglichkeiten, Milliarden Menschen zu erreichen, stehen in ei-
nem direkten Zusammenhang mit fallenden Auflagen und Autoren-
honoraren bei Zeitungen und Zeitschriften. Die sinkenden Honorare 
renommierter Zeitungen und Zeitschriften gehen einher mit dem 
Wunsch der Auftraggeber, sich in immer größerem Umfang Nut-
zungsrechte übertragen zu lassen – um diese selber weiter zu ver-
werten. Eine Möglichkeit, den Journalismus durch die bezahlte Arbeit 
von Wort- und Bildjournalisten am Leben zu halten, scheint es nicht 
mehr zu geben. Fotojournalisten suchen daher immer öfter Einkom-
mensquellen in der PR-Arbeit für Firmen und Verbände oder verle-
gen sich gleich auf die Hochzeitsfotografie.

Von Lars Bauernschmitt

Der Strukturwandel verunsichert die Medienmacher. Waren sie es doch bisher gewohnt, 
dass Leser, Zuschauer und Hörer ihre Monologe ohne Widerspruch zur Kenntnis nahmen. 
Ihre einstige Rolle als allwissende Welterklärer ist jedoch nicht mehr gefragt.

Bildjournalismus?
 Ich hab doch Instagram… 

 Die Herabwürdigung  
 von Journalisten und die  
 Geringschätzung ihrer Arbeit  
 gefährden demokratische  
 Strukturen weltweit. 
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Differenzierte Betrachtung
Auf dem Feld, das früher als Fotojournalismus bezeichnet wurde, 
ziehen technische Veränderungen wirtschaftliche nach sich. Wer 
professionell Bilder erstellen und von den Erlösen leben möchte, 
muss sich mit dem Markt beschäftigen und Felder suchen, die 
Fachwissen erfordern und zu denen nur diejenigen Zugang ha-
ben, die eben nicht nur gelegentlich mal ein nettes Bild machen, 
sondern dies professionell und regelmäßig tun. Die digitalen 
Techniken machen es möglich, dass, wer immer es möchte, Bilder 
aufnehmen und diese verbreiten kann. 
Die Digitalisierung hat den Bildermarkt 
komplett verändert. Bedingt durch das 
ständig steigende weltweite Angebot fal-
len Bildhonorare. Bestimmte Felder sind 
als Einkommensquellen verloren. War Rei-
sefotografie vor einigen Jahren ein ein-
trägliches Feld für Fotografen, die im Auf-
trag großer Magazine die Welt bereisten, 
wurde dieses Feld mittlerweile fast voll-
ständig von Amateuren besetzt. Der Mas-
senmarkt für touristische Themen wird problemlos von Stocka-
genturen mit Paketpreisen für Bildkonvolute bedient. Mittlerweile 
ist die Trennung des Marktes in zwei grundverschiedene Berei-
che vollzogen. Dem Massenmarkt für Fotos, die auch engagierte 
und technisch versierte Amateure – die einfach aus Lust am Bil-
dermachen agieren und nicht unter dem Zwang stehen, davon le-
ben zu müssen – in sehr guter Qualität liefern, steht der Bereich 

gegenüber, zu dem nur professionelle Fotografen Zugang haben, 
die die dargestellten Themen inhaltlich durchdringen und in der 
Lage sind, die darzustellenden Sachverhalte angemessen zu visu-
alisieren. 

Generalisten im Abseits
Generalisten ohne klares Profil haben heute keine Chance mehr. 
Die Idee, Wissenschaftsthemen grundsätzlich so zu fotografieren, 
dass das rote Licht von rechts und das blaue von links kommt – 

oder umgekehrt – funktioniert nicht mehr. 
Fotografen müssen sich inhaltlich und 
geografisch dem Markt und den eigenen 
Fähigkeiten entsprechend aufstellen. In 
Berlin oder Hamburg zu sitzen und alles 
für jeden machen zu wollen, reicht als Ge-
schäftskonzept nicht mehr aus. Wer eine 
bestimmte Honorarhöhe erwartet, muss 
Bilder liefern, die nicht ohne Weiteres von 
jedem Handybesitzer gemacht werden 
können. Wer sich eine berufliche Existenz 

aufbauen möchte, muss wissen, in welchen Regionen Fotografen 
gesucht werden.

Mehr Technik – mehr Möglichkeiten
Wer heute im Journalismus tätig sein will, muss sich des Wandels 
bewusst sein, sich auf ihn einstellen und entschlossen sein, diesen 
zu gestalten. Fotojournalismus ist längst abgelöst vom Bildjour-
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er Strand. Die sanfte Welle,
die über die Kiesel rollt. Der
kleine Körper. Es ist ein Bild,
von dem man sich abwendet.
Es ist ein Bild, von dem man

sich nicht losreißen kann. Entsetzlich
und endgültig ist die Stille, die von ihm
ausgeht. Der Junge liegt da, mit seinen
Turnschuhen, blauerHose, rotemHemd.
Der Arm seitlich angelegt, der Kopf dem
Meer zugewandt. Das Wort drängt sich
auf: mutterseelenallein.
In diesemMeer, imMittelmeer, ist der

dreijährige Ailan am Mittwoch ertrun-
ken. Dieses Meer, das in der römischen
Antike mare nostrum – unser Meer – ge-
nannt wurde, hat ihn angespült. Weißes
Meer, so heißt es imArabischen undTür-
kischen.Bald jedenTag sterbenhierMen-
schen auf der Flucht nach Europa. Wenn
man von den Grundlagen der Mensch-
heit spricht, vonKultur undKunst, Zivili-
sation und Religion, dann landet man
stets hier, im Mittelmeerraum, an seinen
Rändern. Jetzt wird es zumMassengrab.
Das Foto der Kinderleiche am Strand

vonBodrum, dem türkischenUrlaubsort,
löst Emotionen und Gedanken aus, auch
Fragen, wie kein anderes. Man kann es
sehen, lesen, überall in den sozialenNetz-
werken, in digitalen und gedruckten Zei-
tungen. Unerträglich, unauslöschlich.
Das Bild des kleinen Jungen geht nicht
mehr aus dem Kopf. Warum ist das so?
Warum bewegt diese Aufnahme, dieser
Moment, mehr als all die Bilder, die auf
uns einprasseln in den Nachrichten?
Und darf man das überhaupt – das Bild

des kleinen Jungen am Strand verglei-
chenmit demFotodes geöffneten Lastwa-
gens in Österreich, in dem 71 Menschen
jämmerlich erstickt sind? Darf man sol-

che Bilder zeigen, wo wäre eine Grenze
des Geschmacks, des Anstands, der Pie-
tät?Was fängtman anmit all diesenKate-
gorien, denen sich dieWirklichkeit leider
nicht nur nicht anpassen will, sondern
permanent entzieht?
Gefühle lassen sich nicht verleugnen.

Auch Tatsachen nicht. Der Anblick der
Leichen in dem Lastwagen erregte Wut,
Ekel,AbscheuunddasBedürfnis,zuerfah-
ren,wie schnell die fürdiesesVerbrechen
verantwortlichen Schlepper und Fahrer
gefasstwerden.DasHorrendedesGesche-
hens springt unmittelbar ins Auge. Auch
indemLkwwarenKinder.Siebleibenano-
nym. Sie erreichen unsere Fassungslosig-
keit undTrauer letztlich nicht.
Aber das Kind. Der Junge am Strand.

Ein erster Gedanke: Er lebt noch. Viel-
leicht ist er nur bewusstlos. Oder ist er
eingeschlafen? Dann wäre er in großer
Gefahr. So viel schießt einem durchs

Hirn, Fragen wider besseres Wissen.
Manmöchte hinzuspringen, den Kleinen
aufheben, wachrütteln, versorgen, das ist
der unmittelbare menschliche Impuls. Es
gibt auch dieses Bild: Der Junge liegt
nicht mehr am Strand. Ein Polizist hält
ihn imArm.Daweißman,wasmanohne-
hin wusste. Der Junge lebt nicht mehr.
Es erinnert an die Pietà, ein christli-

ches Grundmotiv. Das Urbild. Die Mut-
ter und ihr toter Sohn. Das Bild, das uns
so sehr quält und beschäftigt, hat etwas
Ikonisches.Mit diesemBildwird sich das
Elend, die Not und der Tod der Flücht-
linge auf langeZeit verbinden. Esmag ab-
surd erscheinen, aber der Junge, den wir
nur von hinten sehen auf dem Foto, ist
das Sinnbild der Katastrophe.
Was aber, wenn das Bild gestellt wäre?

Wenn jemand das Kind auf den Strand
gelegt hätte, um ebendie ungeheureWir-
kung zu erzielen, die das Bild auf so viele
Menschen ausübt? Eswürde nicht viel än-
dern. Etliche Fotos, die in anderen Welt-
zusammenhängen historische Bedeutung
erlangten, sind nicht unmittelbar aus
dem Moment heraus entstanden, da
wurdemehr oder weniger nachgeholfen.
Inzwischen ist die Identität des Jungen

bekannt. Nach Informationen ausmehre-
ren Quellen war es eine Familie aus Da-
makskus. Sie kam über Aleppo und Ko-
bane in die Türkei, war seit 2012 auf der
Flucht.Vater,Mutter und zwei Söhne, die
nun die Überfahrt von Bodrum auf die
griechische Insel Kos wagten. Ihr Ziel
war Kanada, dort warteten Verwandte
der Familie Schenu. Ailans großer Bru-
der Galip war fünf. Die beiden Kinder
und ihre Mutter sind ertrunken, als das
völlig überladene kleine Boot kenterte.
Der Vater Abdallah hat überlebt.
Um Kobane, eine von Kurden be-

wohnte Stadt in Nordsyrien, haben die
Terroristen des sogenannten Islamischen
Staats und kurdische Truppen erbittert
gekämpft. Hunderttausende Menschen
sind über die Grenze in die nahe Türkei
geflohen.
Kurdenwerden von den türkischenBe-

hörden schlecht behandelt. Sie bekom-
men nicht die Papiere ausgestellt, mit de-
nensie auf sicheremWegausreisenkönn-
ten. Ohne Ausreisevisum kommen sie
nichtnachKanada. InVancouver lebteine
TantevonAylaundGalip. Siehattedarum
gekämpft, sie aufnehmen zudürfen.
Nun gehen auch fröhliche Kinderbil-

der der beiden um dieWelt, mit Stofftier,
sie lachen in die Kamera. Doch sogleich
schiebt sich wieder das Bild vom Strand
davor.Warum ist das so, es will sich doch
niemand am Elend weiden?
Wie der Junge da liegt am Wasser – es

ist die Schutzlosigkeit des Kindes, die
Zartheit des zerstörten Lebens, die so tief
berühren, es ist das Bild der Unschuld,
das nicht weichen will.
Aber immermehr Informationen kom-

men hinzu, ein Szenario unvorstellbarer
Grausamkeit zeichnet sich ab. In türki-
schen Medien berichten Überlebende,

die Schleuser hätten 17 Menschen in ein
Boot getrieben, in dem nur Raum für
zehn Insassen war. Dann nahmen sie den
Flüchtlingen die Schwimmwesten ab, um
nochmehrMenschen loszuschicken.Das
jüngste Opfer ist ein neun Monate altes
Baby. Mit einer Schwimmweste hätte es
eine Überlebenschance gegeben. Die
See, wie gesagt, war ruhig.
Es sind die Kinder. Es sind immer die

Kinder, wenn solche Bilder zum Gesicht
einesKriegeswerden.Das darfmannicht
vergessen:Die syrischenFlüchtlinge kom-
men aus einem Krieg mit vielen Fronten,
ihr Land ist zerrissen, ihre Städte sind zer-
stört, ihre Fluchtwege lebensgefährlich.
Ein nacktes Mädchen rennt schreiend

über eine Straße. Neben ihr laufen an-
dere Kinder, bekleidet. Im Hintergrund
Soldaten und dichter Qualm. Das Foto,
entstanden im Juni 1972, wurde zum
BilddesVietnamkriegs. Ein junger vietna-
mesischer Fotograf hat es geschossen. Er
und seine Kollegen standen an der
Straße in Erwartung eines Luftangriffs
der Südvietnamesen. Im Dorf lagen Sol-
daten des Nordens. Die Flugzeuge war-
fen Napalm ab. In einer solchen Situa-
tion kam es zu einem der eindringlichs-
ten Kriegsfotos des 20. Jahrhunderts.
Die „New York Times“ brachte es am
nächsten Tag auf der Titelseite. Das
Mädchen hieß Kim Phúc, damals neun
Jahre alt. Gisèle Freund, die berühmte
Fotografin, sagte, „dieses Bild wird für
immer im Gedächtnis jener bleiben, die
es gesehen haben“.
So wie das Bild des Jungen, der vor der

türkischen Küste ertrunken ist. Es be-
wegt selbst die Menschen, die es nicht
über sich bringen, es anzuschauen.
Dann spricht man darüber. So wirkt ein
Bild auch durch die Worte, die Gesprä-
che, die es auslöst. Darum darf man
diese Bilder nicht unterdrücken. Weil
die Hoffnung besteht, dass sie etwas
verändern in den Ländern, die keine
oder nur eine geringe Bereitschaft zei-
gen, Flüchtlinge aufzunehmen.Weil es ja
sein kann, dass Politiker ihre Haltung
überdenken, die Hilfsbereitschaft über-
haupt zunimmt. Weil Bilder in einer von
Bildern beherrschten Welt eine Waffe
sein können. Das wissen auch die IS-Ter-
roristen. Sie produzieren Horrorvideos,
um ihre Macht zu demonstrieren.
Aber offenbar wirkt das Foto eines to-

ten Jungen amStrand stärker als die grau-
enhaften Bilder, die der IS verbreitet.
Auch das könnte eineHoffnung sein: Em-
pathie ist eine größere Kraft als Hass und
Abscheu. Auch darin liegt ein Grund, ein
Bild zu zeigen, dessen Anblick man sei-
nen eigenen kleinen Kindern möglicher-
weise nicht zumuten möchte. Aber wa-
rum nicht? Flüchtlingskinder kommen
hier in die Schulen, überall spricht man
über das Thema.Und hier ist eine furcht-
bare Geschichte, die ein Kind nachfühlen
kann: Ein Junge ertrinkt auf der Flucht,
weil Verbrecher diese Flucht organisie-
ren und die Länder, die Rettung verhei-

ßen, nicht oder in nicht ausreichendem
Maß in der Lage sind, die Menschen auf
derFluchtwenigstens vor demSchlimms-
ten zu bewahren.
Und dann irritiert die Nachricht doch,

dass am Donnerstag in der Türkei vier
aus Syrien stammende Männer verhaftet
wurden, dieAilan undGalip und zehn an-
dere Flüchtlinge auf dem Gewissen ha-
ben sollen. Ist es nicht möglich, die
Schleuser vorher zu stoppen? Oder soll
ein schneller Fahndungserfolg nur die öf-
fentliche Weltmeinung beruhigen? Hatte
die blitzartige Verbreitung des Fotos ei-
nen Einfluss auf die Polizeiarbeit? Das
Bild des toten Jungen vom Strand ist zum
Politikum geworden.

Shabal Gurla war zwölf Jahre alt, als
ein amerikanischer Fotograf sie in einem
Flüchtlingslager in Pakistan entdeckte.
Ihr Porträt 1985 auf dem Cover von „Na-
tionalGeographic“wurde zu einer Ikone.
Die grünen Augen, der wilde Blick – Sha-
bal war das Bild des afghanischen Mäd-
chens, des afghanischen Volks im Krieg.
17 Jahre später fand der Fotograf sie wie-
der. Sie lebte. Undwar neuenDrangsalen
ausgesetzt. Da war sie 30 und hatte drei
Töchter, sie wusste nichts von ihrer Be-
rühmtheit.
Hatte der Fotograf sie benutzt? Immer

stellt sich bei solchen Bildern, zumal
wenn Kinder abgebildet sind, die Frage
der Ästhetisierung des Elends und Schre-
ckens. Das Foto vom Strand übt eine
schlimme Magie aus. Man starrt darauf,
wieder und wieder. Als wehrte sich der
Kopf zu begreifen und anzuerkennen,
was das Gefühl weiß: Der Junge ist tot.
Man schaut auch deswegen immer wie-
der zu dem Bild, weil man sich einbildet,
es könnte sich verändern. Der Junge
stünde auf und würde davonlaufen.
Und ja: Es hat etwas mit Ästhetik zu

tun. Die Welle. Der Strand. Der kleine
Körper. Es ist wie aus einem Horrorfilm.
Das rote Hemdchen. Steven Spielberg
hat „Schindlers Liste“ in Schwarz-Weiß
gedreht. Aber da gibt es dasMädchenmit
dem roten Kleid, das zweimal auftaucht.
Durch das Mädchen in der Menge wird
der Tod schockartig sichtbar – der Tod
vonMillionenMenschen in den Vernich-
tungslagern der Nationalsozialisten.
Dort ein filmischer Trick, hier das Foto

eines Pressefotografen. Ein Kind ist er-
trunken. Tausende Flüchtlinge sterben.
Jetzt soll keiner sagen, er habe es nicht
gesehen, nicht gewusst, wie dramatisch
die Situation ist, ein paar Flugstunden
von hier, in unseren Urlaubsorten.
Frieden kannte der dreijährige Ailan

nicht. Er war sein ganzes kurzes Leben
auf der Flucht.

Von Rüdiger Schaper

Die Konfrontation

Mitten ins Herz. Das afghanische Mädchen Sharbat Gula (oben), fotogra-
fiert von Steve McCurry, wurde 1984 zum Sinnbild des Afghanistankrieges.
Das Foto des nackten Mädchens Kim Phuc veränderte 1972 die öffentliche
Wahrnehmung des Vietnamkrieges.  Fotos: Nick Ut/AP und Steve McCurry/Magnum

Manche Bilder vergisst man nicht,
sie prägen das Bild des Krieges.
Das Foto des dreijährigen Ailan

wird für lange Zeit verbunden sein
mit dem Tod der Flüchtlinge.
Der Anblick ist unerträglich.

Es zu zeigen, eine Pflicht

Mutterseelenallein. Der dreijährige Ailan Kurdi starb im Mittelmeer. Seine Familie war im vergangenen Jahr aus der syrischen Stadt Kobane vor der Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“ geflo-
hen. Nur der Vater hat die Reise überlebt.  Foto: Nilüfer Demir/AFP

Immer sind es die Kinder,
die zum Gesicht
des Schreckens werden
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Sie nahmen ihnen
die Schwimmwesten ab –
um Platz zu sparen

DIE FLÜCHTLINGSKRISE Ein Foto bewegt die Welt

 In den Medien herrscht  
 stärker denn je der Zwang zur  
 Visualisierung. Was nicht im  
 Bild gezeigt werden kann,  
 hat sich nicht ereignet. 
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nalismus – und dem neudeutsch sogenannten „visual Storytel-
ling“. Lieferten Fotojournalisten vor zwanzig Jahren Dias oder 
Prints, zu denen sie mehr oder weniger umfangreiche Bildunter-
schriften formulierten, wird heute von ihnen erwartet, neben ste-
henden Bildern auch Filme und O-Töne zu übermitteln. Die Tech-
nik erlaubt es – der Kunde erwartet es. Menschen, die mit einer  
Kamera arbeiten, müssen verstehen, dass sie in der Lage sein 
müssen, multimedial und transmedial zu arbeiten. Das erfordert 
die ständige Bereitschaft zum Lernen und zur Veränderung. Fo-
tografen, deren Ausbildung lediglich im irgendwann absolvier-
ten Trainieren des Zeigefingers der rech-
ten Hand besteht, benötigt kaum noch 
ein Medium. 

Die beschränkten erzählerischen 
Möglichkeiten einer Zeitschrift, in der nur 
Bild und Text in linearer Form präsentiert 
werden können, werden abgelöst durch 
multimediale Publikationen mit Fotos 
und Texten, aber eben auch mit Filmen 
und O-Tönen. Statt darauf zu hoffen, mit 
einer Geschichte einen der knappen Plätze in einer auf Papier ge-
druckten Publikation zu erhalten, sollten Autoren digitale Me-
dien zur Publikation nutzen, neue Finanzierungsmodelle erpro-
ben und die Chancen der weltweiten Verbreitung sehen. Das ist 
nichts Neues. International relevante Stoffe werden, wie vor drei-
ßig Jahren, weltweit konsumiert, während die regional fokussierte 
Reportage außerhalb des eigenen Landkreises nicht interessiert. 
Wer Spaß daran hat, kann natürlich Hochzeiten fotografieren, statt 
sich in der eigenen Arbeit mit der sozialen Wirklichkeit zu beschäf-
tigen. Und natürlich bleibt es jedem unbenommen, Kurse zur 
Portfoliogestaltung oder zum Erzählen in Bildern für interessierte 
Laien anzubieten. Eine Lösung kann das aber kaum sein, wenn 
man sich als Journalist versteht. Fotografen müssen sich mit der 
medialen Entwicklung auseinandersetzen und auf Veränderun-
gen reagieren, statt zu versuchen, mit der einfachen Idee die ei-
gene Situation zu verbessern.

Ausbildung – nur zum Einstieg
Allen, die sich heute aber bewusst auf das 
Abenteuer Journalismus einlassen, eröff-
net sich ein spannendes Feld. Statt den ster-
benden Produkten hinterherzutrauern, ist 
es an der Zeit, sich mit den neu entstehen-
den Möglichkeiten des digitalen Storytellings 
zu beschäftigen. Während die Printmedien 
bis auf einen minimalen Rest verschwinden, 
während verbleibende gedruckte Publikati-
onen ihre Funktion wandeln und in Zukunft 
nur noch als Luxus- oder Lifestyleprodukte 
existieren werden, gilt es, das Prinzip Zei-
tung neu zu denken – während das Produkt 
Zeitung verschwindet. Die New York Times 
macht es vor. Dabei musste keine Genera-
tion vorher in vergleichbar kurzen Zeiträu-
men immer neue Publikationsformen und 
Erzähltechniken erlernen. War es noch vor 
dreißig Jahren ausreichend, mit der Handha-
bung der eigenen Kamera vertraut zu sein, 
müssen Journalisten heute in der Lage sein, 

neben Fotos auch Filme und O-Töne nicht nur zu liefern, sondern 
diese auch zu fertigen Produkten zu verarbeiten. Lehrende müs-
sen sich darauf ebenso einstellen wie Lernende. Verantwortliche für 
die Ausbildung müssen Lehrpläne ständig aktualisieren und den 
aktuellen Entwicklungen anpassen. Das eigene Erfolgsrezept der 
Vergangenheit taugt dabei kaum als Muster für eine in die Zukunft 
gerichtete Ausbildung. Die Möglichkeiten, Stimmungen und Infor-
mationen zu vermitteln, werden immer vielfältiger. Ziel einer jour-
nalistischen Ausbildung kann es aber nur noch sein, den Studie-
renden einen Einstieg in die Branche zu ermöglichen. In welchem 

Beruf die Absolventen nach einigen Jahren 
tätig sein werden, lässt sich im Voraus nicht 
sagen. Sehr wahrscheinlich gibt es die Be-
rufe, in denen sie in zwanzig oder dreißig 
Jahren arbeiten werden, noch gar nicht. 

Alles beim Alten
Es gibt aber auch Kontinuität. Ein Mittel, 
um beachtet zu werden, ist auch in Zu-
kunft die Übersetzung von Themen und 

Inhalten in Bilder. Denn Bilder entscheiden darüber, wie ein Ereig-
nis wahrgenommen und ob es in Erinnerung behalten wird. In den 
Medien herrscht stärker denn je der Zwang zur Visualisierung. Was 
nicht im Bild gezeigt werden kann, hat sich nicht ereignet. Die Mög-
lichkeit, eine Botschaft durch entsprechende visuelle Angebote er-
folgreicher zu transportieren, bedeutet für Sender und Empfänger 
Chance und Risiko zugleich. Wer Einfluss auf die Gesellschaft neh-
men will, muss dazu Bilder einsetzen. Bildjournalisten kommt in der 
heutigen Informationsgesellschaft eine besondere Rolle zu. Sie sind 
Übersetzer und Kuriere von Botschaften. Das ist eine Chance, das ist 
aber auch eine besondere Aufgabe.

Die wirklichen Gefahren sind andere
Das System Journalismus verändert sich – technisch und wirt-
schaftlich, doch es behält seine Berechtigung und seine Bedeu-

tung. Journalisten auf Grundlage der von 
ihnen eingesetzten Werkzeuge getrennt 
voneinander zu betrachten ist weder hilf-
reich noch sinnvoll. Die größten Schwierig-
keiten und Probleme betreffen mittlerweile 
nicht nur Wort- oder Bildjournalisten, son-
dern alle gleichermaßen, egal wie sie ihre 
Inhalte vermitteln. Hauptproblem journa-
listischer Arbeit sind weder die ungenü-
genden Regelungen um die DSGVO oder 
irgendwelche Bildmanipulationsmöglich-
keiten, sondern Angriffe auf Journalisten 
und die Tatsache, dass diese Angriffe welt-
weit nicht nur unzureichend sanktioniert 
werden, sondern im Gegenteil vielfach 
scheinbar zum guten Ton gehören. Die He-
rabwürdigung von Journalisten und die Ge-
ringschätzung ihrer Arbeit gefährden de-
mokratische Strukturen weltweit. Angriffen 
auf die Pressefreiheit gilt es entschieden 
entgegenzutreten. Das ist das zentrale Pro-
blem. Denn die Bilder behalten ihre Kraft, 
und bildkundige Medienmacher sind heute 
wichtiger denn je.�
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und Wirtschaftswissenschaften an der 
Fernuniversität Hagen. Von 1993 bis 2008 
war er Geschäftsführer der Fotoagentur 
VISUM. Ab 2003 war er Vorstandsvorsit-
zender des Bundesverbandes professio-
neller Bildanbieter (BVPA). Seit 2008 ist er 
Professor an der Hochschule Hannover, 
seit 2011 Sprecher des Studiengangs Foto-
journalismus und Dokumentarfotografie. 
Sein Lehr- und Forschungsgebiet sind 
multimediale Formen des Storytellings 
sowie die aktuelle Entwicklung des 
globalen Bildermarktes. Zuletzt 
erschienen: Lars Bauernschmitt und 
Michael Ebert, Handbuch des Fotojourna-
lismus, dpunkt Verlag Heidelberg, 2015.  
www.larsbauernschmitt.de

 Fotografen müssen sich mit  
 der medialen Entwicklung  
 auseinandersetzen und auf  
 Veränderungen reagieren. 
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alles sagen kann. Sie kann Emotionen über-
setzen, und ich glaube mehr an Emotionen 
als an Vernunft. Ich möchte nicht diktieren, 
wie etwas ist. Ich möchte, dass mein Publi-
kum zunächst etwas fühlt und dann hoffent-
lich Fragen stellt. Die Antworten muss es 
selbst finden.“

Jérôme Sessini hat einige der wichtigs-
ten Nachrichtenthemen der vergangenen 
20 Jahre dokumentiert und Bilder in Kon-
fliktgebieten wie dem Kosovo, Syrien und 
der Ukraine aufgenommen.

„Ich glaube, dass wir jetzt freier als früher sind. 
Erstens aufgrund der Technologie und zwei-
tens, weil junge Fotografen und ich selbst uns 

nicht mehr so sehr um die Zeitungen küm-
mern wie früher. Wir haben uns von den Zei-
tungen gelöst, damit wir unsere Geschichten 
so erzählen können, wie wir es wollen.

Eine der Gefahren besteht jetzt darin, dass 
Fotografen Ziele im Konflikt sind. Und ich habe 
das Gefühl, dass ich meine Arbeit nicht richtig 
erledigen kann, wenn ich Angst habe.

Ich glaube voll und ganz an die Ge-
schichten. Es war mir immer wichtiger, eine 
Geschichte zu erzählen als ein einzelnes Bild 
zu erhalten. Ich versuche nicht, etwas mithilfe 
von  Fotografie zu erklären, da sie einem nicht 

Nicht identifizierte Scharfschützen eröffnen 
das Feuer auf Demonstranten, als sich diese am 
20. Februar 2014 der Instituska-Straße in Kiew, 
Ukraine, nähern. Das Bild stammt aus der Serie 

„Letzte Schlacht auf dem Maidan“ von Jérôme 
Sessini, die den zweiten Platz in der Kategorie 

„Spot News Stories“ des WPPh-Wettbewerbs 
2015 gewann. Aufgenommen mit einer Canon 
EOS 5D Mark II mit einem Objektiv Canon EF 
40mm f/2.8 STM.  © Jérôme Sessini 

Von Lucy Fulford

Schrumpfende Verlagsbudgets, der härter werdende Wettbewerb und das Misstrauen gegenüber  
der Presse sind nur einige der Faktoren, die die Zukunft des Fotojournalismus bedrohen. Aber die Foto-
grafie hält sich hartnäckig, und Technologie gestattet Fotografen mehr kreative Freiheit als je zuvor.  
Die Welt ist gierig nach visuellen Geschichten, aber wird der Fotojournalismus überleben?

Wird der Fotojournalismus 
überleben?

Jérôme Sessini

F ür den berühmten Fotojournalis-
ten Sir Don McCullin hat sich die 
Landschaft seit den Tagen, in de-

nen Dutzende von gedruckten Seiten spe-
ziell für seine Fotoberichte reserviert wur-
den, unwiderruflich verändert. Er deklarierte 
sogar: „Der Fotojournalismus ist vom Aus-
sterben bedroht. Junge Menschen werden 

dazu ermutigt, sich dem Fotojournalismus 
zu widmen, es gibt aber keine Plattform da-
für. Zeitungen und Zeitschriften sind mehr 
an Fotos von den Wohlhabenden, den Gla-
mourösen und den Prominenten interes-
siert. Sie wollen keine leidenden Menschen 
in ihren Zeitungen haben. Das spielt kein 
Geld für die Eigentümer ein. Der Fotojour-

nalismus ist nicht vom Weg abgekommen, 
aber er wurde zur Seite gedrängt. So ist es 
bequemer.“

Wir haben mit Fotojournalisten über 
den aktuellen Zustand des Fotojournalis-
mus gesprochen und sie gefragt, wie sie 
dessen Zukunft im digitalen Zeitalter ein-
schätzen.
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kennen die Möglichkeiten der Zusammenar-
beit über soziale Medien und sind nicht nur auf 
Einzelbilder festgefahren. Überall kann man se-
hen, dass visuelle Geschichten immer wichtiger 
werden. Wenn man gut darin ist, wird man 
auch überleben.“

Magnus Wennman begann seine Karri-
ere als Fotojournalist bereits im Alter von 
17 Jahren bei einer lokalen schwedischen 
Zeitung. Heute ist er festangestellter Foto-
graf bei Skandinaviens größter Tageszei-
tung Aftonbladet und hat vier World Press 
Photo Awards gewonnen.

Fragen stellen und versuchen müssen, Ereig-
nisse fair darzustellen.“

Daniel Etter ist ein angesehener Fotograf, 
Autor und Filmemacher. Seine Arbeiten be-
handeln soziale Ungerechtigkeit mit einem 
besonderen Schwerpunkt auf Kinderarbeit 
sowie Migration und Flüchtlingsprobleme 
an den Grenzen Europas und in Konfliktge-
bieten im Nahen Osten. 

„Als ich begann, war die Pressefotografie ein 
ziemlich traditioneller Beruf. Heute ist sie je-
doch ganz anders. Es geht nicht mehr um die 
Technik, sondern darum, Geschichten zu er-
zählen, und es gibt unbegrenzte Möglichkei-
ten, um Geschichten zu erzählen. Wer als Fo-
tograf gewohnt ist, im Zeitungsbüro zu sitzen 
und zu warten, bis einem Jobs in den Schoß 

„Lange Zeit haben viele Menschen behauptet, 
dass der Fotojournalismus tot sei, und doch 
gibt es ihn noch immer. Er ist noch am Leben 

fallen, muss umdenken. Wenn man aber mit 
Geschichten arbeitet, hat man meiner Mei-
nung nach eine rosige Zukunft vor sich. Es 
gibt nicht mehr viele Aufträge ausschließlich 
für feste Mitarbeiter. Fotojournalismus wird 
immer demokratischer: Jeder kann es ma-
chen, nicht nur Personen, die bei einer Zei-
tung arbeiten. 

Heute kann man zudem frei wählen, ob 
man eine visuelle Geschichte, ein Video, eine 
Audiodatei oder eine schriftliche Geschichte 
festhalten möchte. Die neue Generation von 
Fotojournalisten arbeitet auf völlig andere Art 
und Weise als die alten Fotojournalisten. Sie 

und hält sich – vielleicht nicht ganz so stark wie 
in den Tagen Don McCullins, aber er ist immer 
noch relevant. Er hat nicht mehr die Wirkung 
wie einst und wird sie auch nie wieder haben. 
Das liegt daran, dass er durch andere Techno-
logien ersetzt oder zumindest ergänzt wurde. 
Ich glaube, dass Fotografie auch weiterhin eine 
Rolle spielen wird, aber es gibt bessere Wege, vi-
suelle Geschichten zu erzählen, und das ist für 
mich in Ordnung so.

Die größte Herausforderung, der wir ge-
genüberstehen, ist der Kampf um unsere 
Glaubwürdigkeit. Man muss sich nur an-
schauen, wie fundamentale Fakten heute 
infrage gestellt werden. In dieser Umgebung 
zu navigieren und als vertrauenswürdige 
und zuverlässige Informationsquelle aner-
kannt zu werden, ist unsere größte Heraus-
forderung. Ich habe noch nicht heraus
gefunden, wie man die Nachrichten 
vertrauenswürdiger gestalten kann. Wir kön-
nen einfach nur gute Arbeit leisten. Das be-
deutet, dass wir recherchieren, die richtigen 

Das „Uppgivenhetssyndrom“ oder „Resigna
tionssyndrom“ tritt nach aktuellen Erkenntnis-
sen nur in Schweden und nur bei Flüchtlingen 
auf. Die Patienten scheinen ihren Lebenswillen 
verloren zu haben. Djeneta ist seit zweieinhalb 
Jahren bettlägerig und reagiert nicht mehr, ihre 
Schwester Ibadeta seit mehr als sechs Monaten. 
Magnus Wennmans Bild ist für eine Auszeich-
nung in der Kategorie „People Singles“ des 
WPPh-Wettbewerbs 2018 nominiert. Aufge-
nommen mit einer Canon EOS-1D X Mark II mit 
einem Tilt- und Shift-Objektiv Canon TS-E 
45mm f/2.8.  © Magnus Wennman 

Nigerianische Migranten weinen und umar-
men sich in einem Auffanglager für Flüchtlinge 
und Migranten in Surman, Libyen, im August 
2016. Hunderte von Frauen halten sich hier un-
ter gefährlichen Bedingungen auf – die meisten 
von ihnen haben versucht, in Schmugglerboo-
ten über das Mittelmeer nach Europa zu gelan-
gen. Fotograf Daniel Etter erreichte mit seinem 
Bild „Die libysche Migrantenfalle“ den dritten 
Platz in der Kategorie „Contemporary Issues Sin-
gles“ beim WPPh-Wettbewerb 2017. Aufgenom-
men mit einer Canon EOS 5D Mark III mit einem 
Objektiv Canon EF 24-70mm f/4L IS USM. 
© Daniel Etter  (Foto rechte Seite oben)

Magnus Wennman

Daniel Etter 
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D  ie Advanzia Bank, Herausge-
berin der verbandseigenen 

PressCreditCard, hatte vor kurzem durch ei-
nige IT-Arbeiten am Hauptsystem die Ein-
richtung des Lastschriftverfahrens zeit-
weise inaktiv gesetzt. Beim Versuch, das 
Lastschriftverfahren einzurichten, bekam 
der Nutzer die Antwort, „Es ist ein allgemei-
ner Fehler aufgetreten.“

Ein eingeschränkter Zugriff auf den On-
line-Zugang der Verbandskreditkarte be-
einträchtigte dabei in keiner Weise die 
Funktion der Kreditkarte als Zahlungsmit-
tel. Inzwischen ist dieser bedauerliche Feh-
ler selbstverständlich behoben. Wer davon 
betroffen war, kann sich entweder direkt an 
die Bank oder an die Bundesgeschäftsstelle 
des Journalistenzentrum Deutschland in 

Hamburg wenden. Wir leiten alle Anfragen 
direkt an die richtigen Stellen weiter.

Die Bank hat die Zinskosten für Bar-
geldbezug von 1,53 % p.M auf 1,49 % redu-
ziert. Die taggenaue Zinsberechnung vom 
Bargeldbezugstag bis zum Rechnungsaus-
gleich (Eingang bei der Bank) bleibt dabei 
erhalten. Alle Karteninhaber haben somit 
auch für die Bargeldabhebung künftig ge-
ringere Kosten.

Sollte der Karteninhaber das Last-
schriftverfahren eingerichtet haben, erhält 
er seine Rechnung wie immer am 4. oder 5. 
eines Monats. Die Abbuchung erfolgt dann 
am 11. oder 12. des Monats. Die angefalle-
nen Bargeldzinsen werden ebenfalls bis 11. 
oder 12. des Monats berechnet.

Bei der exklusiven und kostenfreien 
PressCreditCard handelt es sich um eine ge-

bührenfreie Mastercard Gold, welche aus-
schließlich für die Journalisten des DPV, der 
bdfj sowie deren Lebenspartner erhältlich 
ist. Der mobilen Berufsgruppe derJournalis-
ten bieten sich dadurch zahlreiche Vorteile. 
Einige wichtige Merkmale der PressCredit-
Card sind dabei: keine Jahresgebühr (dau-
erhaft), keine Auslandsgebühr (weltweit) 
sowie keine Gebühren für Bargeldabhe-
bungen.�

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.presscreditcard.de​​

Zinsen für Bargeld
abhebungen gesenkt

PressCreditCard
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P ressefotografien sind immer wie-
der Auslöser gesellschaftlicher 
Debatten um Authentizität und 

Wirkmächtigkeit von Bildern. Die Frage 
nach der Veröffentlichung, dem Zeigen 
oder Nichtzeigen treibt Bildredakteure der 
Gegenwart um, beschäftigte jedoch auch 
Zeitungsmacher zu Beginn des vergange-
nen Jahrhunderts. 

Die Katalogpublikation „Die Erfindung 
der Pressefotografie“ betrachtet die mit der 
Wende zum 20. Jahrhundert entstandene 
fotografische Sammlung Ullstein sowie die 

von 1894 bis 1945 im gleichnamigen Verlag 
erschienene Berliner Illustrirte Zeitung. Im Fo-
kus steht der Einzug der Fotografie in die 
Zeitungswelt, ein historischer Wendepunkt 
in der Entwicklung der deutschen Presse-
landschaft. 

Mit dem von Leopold Ullstein gegrün-
deten gleichnamigen Berliner Verlag ent-
stand Anfang des 20. Jahrhunderts einer 
der größten Zeitungs- und Zeitschriftenver-
lage Europas: Die zu dieser Zeit veröffent-
lichten Fotografien dienten zunächst der 
Illustration von Zeitungstexten, im Laufe 

Die Erfindung der 
Pressefotografie 

ihrer Wirkungsgeschichte entwickelte das 
junge Medium der Pressefotografie jedoch 
eine Vielzahl eigenständiger Positionen 
und Blickwinkel. Mit dem Einzug des Druck-
verfahrens der Autotypie Ende des 19. Jahr-
hunderts war eine der wichtigsten techni-
schen Voraussetzungen für die Verbreitung 
von Fotografien geschaffen. Die aufstre-
bende illustrierte Presse sorgte für einen 
erhöhten Bedarf an Fotografien sowie für 
stabile Kooperationen zwischen Fotogra-
fen und Redaktionen. Publikationen unter-
schiedlicher Gattungen bildeten sich her-

Bilder haben Macht: Die Katalogpublikation „Die Erfindung der Pressefotografie. Aus der Sammlung Ullstein 
1894–1945“ dokumentiert die Entstehung des neuen Mediums der illustrierten Presse. Eines Mediums,  
das Sehgewohnheiten prägte und stellvertretend für die Herausbildung des deutschen Fotojournalismus steht. 

Ein Wendepunkt in der Mediengeschichte

Der Zeppelin „Viktoria Luise“ vor der 
Landung auf Sylt, 5. Juli 1912 
Fotografisches Atelier Herold, © ullstein bild 
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aus und erreichten ein stetig wachsendes 
Lesepublikum. Neben der Berliner Illustrirten 
Zeitung gehörten Titel wie Die Dame, Tempo, 
Der Querschnitt, Uhu und viele andere mehr 
zum Portfolio des Verlags Ullstein. 

Die Publikation präsentiert Werke nam-
hafter Fotografen und renommierter Bild-
agenturen, aber auch Aufnahmen weni-
ger bekannter oder namenloser Urheber. 
Das historisch gewachsene, einzigartige 
Bildkonvolut gewährt Einblicke in die Ge-
schichte der Fotografie, der Presse und des 
Verlagswesens sowie in die Zeitgeschichte 

Die Erfindung der Pressefotografie 
Aus der Sammlung Ullstein 1894–1945
ISBN: 978-3-7757-4324-2
Preis: 28 EUR 
www.hatjecantz.de

der abgebildeten Epochen. Ausgehend 
von diesem historischen Fotomaterial will 
die Publikation auch dazu ermuntern, sich 
die in unserer Gegenwart rasant gestie-
gene Bedeutung von Bildern für die Wahr-
nehmung unserer Wirklichkeit vor Augen 
zu führen – von politischen Ereignissen, 
gesellschaftlichen Prozessen, anderen Kul-
turen bis hin zu den unterschiedlichen Fa-
cetten des sozialen Lebens. Denn mithilfe 
von Fotografien wurden und werden Men-
schen unterhalten und informiert, aber 
auch manipuliert und getäuscht. �

Deutsche Bomberstaffel  
im Anflug auf Paris, Juni 1940 
Willi Ruge, © ullstein bild
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Digitale Bilddaten – eine Ware
Letztlich sind digitale Bilddaten eine Ware 
wie jede andere auch, die es zu vermarkten 
und zu schützen gilt, will man damit ernst-
haft Geld verdienen. 

Schutz vor Diebstahl des geistigen 
Eigentums? Aber sicher!

Bleibt die Frage zu klären, wie sich Urhe-
ber fotografischer Werke oder Schöpfer von 
Lichtbildern wirkungsvoll gegen die Verlet-
zung ihrer Urheber- bzw. Leistungsschutz-
rechte schützen können.

So paradox es klingen mag, die vom 
Schöpfer zu treffenden Schutzmaßnahmen 
setzen schon während des Schöpfungspro-

und Verletzungen unnachgiebig zu verfol-
gen bereit ist. Es ist quasi wie ein Schild mit 
der Aufschrift „Finger weg!“ zu sehen. Au-
ßerdem erleichtert das Zeichen den Beweis 
des Zeitpunktes der Schöpfung. Denn der 
Urheber muss im Streitfall sowohl den Zeit-
punkt der Schöpfung, als auch das Beste-
hen des Werkes und seine Schöpfereigen-
schaft nachweisen. Bei relativ seltenen, aber 
durchaus vorkommenden Doppelschöp-
fungen gilt nämlich: Wer zuerst kommt, 
mahlt zuerst.

Das Recht auf Ihrer Seite
Dazu muss man wissen, dass urheberrecht-
lich geschützte Lichtbildwerke und auch 
normale Fotografien, also Lichtbilder, nicht 
schon deshalb frei nutzbar sind, nur weil sie 
einmal mit Wissen und Zustimmung des 
Urhebers/Lichtbilders in‘s Netz gestellt wor-
den waren. Die Einstellung eines Lichtbild-
werkes oder einer Fotografie (Lichtbild) auf 
die eigene Webseite (Erstellung einer Ko-
pie auf dem eigenen Server), die zuvor be-
reits mit Zustimmung des tatsächlichen Ur-
hebers bzw. Lichtbildners auf einer anderen 
Website für alle Nutzer des Internets öffent-
lich zugänglich gemacht worden war, darf 
ausdrücklich nur mit erneuter Zustimmung 
oder jedenfalls nachträglicher Genehmi-
gung anderweitig im Internet zugäng-

zesses ein. Beweissicherung ist das A und 
O bei der Erstellung urheberrechtsschutz-
fähiger Werke. Zunächst muss man wissen, 
dass das deutsche Recht einen begrenz-
ten Kanon an zugelassenen Beweismitteln 
kennt – die sogenannte SAPUZ-Regel. Zu 
Beweiszwecken stehen Sachverständige, 
die Inaugenscheinnahme von Beweisob-
jekten, Parteivernehmung, Urkunden und 
Zeugen zur Verfügung. Es ist daher sinnvoll, 
das erste körperliche Exemplar eines Wer-
kes, also etwa eine Compact Disc oder Spei-
cherkarte mit digitalen Daten bei Dritten zu 
hinterlegen, die möglichst bei dem Prozess 
der Werkschöpfung gelegentlich zugegen 
waren und die somit die Schöpfereigen-
schaft, als auch das Prioritätsdatum, somit 
den Zeitpunkt, an dem das Werk- Lichtbild 
erstmals fertig vorlag, bezeugen können. 
Jeglicher mit der Erstellung des Werkes zu-
sammenhängender Schriftverkehr sollte 
aufbewahrt werden. 

Kennzeichnen Sie Ihre Lichtbild-
werke und Lichtbilder

Die Kennzeichnung des Werkes mit einem 
© und der Jahreszahl des Jahres, in dem 
das Werk erschaffen wurde (d. h. erstmalig 
fertig vorlag), ist eine Möglichkeit, Dritten 
deutlich zu zeigen, dass man sich des Be-
stehens seiner Urheberrechte bewusst ist 

Bild’ Dir ein Vermögen 

Fotograf? Ein Traumberuf für 
Viele, für die Meisten sogar eine 
Berufung. In unserer digitalen In-
formationsgesellschaft werden 
für hochaktuelle oder künstle-
risch wertvolle Bilder hohe Preise 
bezahlt. Wer die Fotografie als 
Business ernst nimmt und talen-
tiert ist, kann mit richtiger Ver-
marktung, Lizenzierung und dem 
Schutz seiner Werke gutes Geld 
verdienen, zumindest aber sei-
nen Lebensunterhalt bestreiten. 

 Mit Fotografieren Geld verdienen? Geht das? 

Von Olaf Kretzschmar
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lich gemacht oder verbreitet werden. Dies 
hatte kürzlich der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) auf entsprechende Anrufung des 
Bundesgerichtshofes entschieden (EuGH Rs 
C-161/17 - Cordoba) und damit die Rechte 
professioneller Fotografen gestärkt.

Damit bestätigt der EuGH, dass das Ko-
pieren und Hochladen eines urheberrecht-
lich geschützten Werkes auf die eigenen 
Internetseiten eine Zugänglichmachung 
ist, die sich an ein neues Publikum richtet 
und daher vom Urheber/Lichtbildner zu li-
zenzieren ist. Das stellt sicher, dass einmal 
hochgeladene Bilder nicht „vogelfrei” wer-
den und von jedem beliebig genutzt wer-
den dürfen, was wohl auf ein schnelles 
Ende der professionalen Fotografie im digi-
talen Zeitalter hinausliefe. 

In seinem Urteil stellt der EuGH klar, 
dass das Publikum der Webseite, auf der das 
Werk später eingestellt wurde, gegenüber 
dem Publikum der Webseite, auf der die 
Veröffentlichung ursprünglich erfolgt war, 
ein neues Publikum darstellt. Der Rechtein-
haber (der Fotograf) denke bei der Erstein-
stellung eines Fotos in das Internet nur an 
die Erteilung seiner Zustimmung an das Pu-
blikum dieser Webseite, nicht jedoch an das 
Publikum anderer Webseiten.

In seinem Urteil grenzt der EuGH den 
Fall, bei dem ein Foto auf einen eigenen 
Server kopiert wird, von Fällen des reinen 
Verlinkens oder Framings ab. Er weist dar-
auf hin, dass das Einstellen eines Werks auf 
die eigene Seite nicht in gleichem Maße 
zum guten Funktionieren des Internet bei-
trägt wie das Setzen eines Links (Rn. 40 
des Urteils). Außerdem merkt das Gericht 
an, dass der Rechteinhaber beim Einstel-
len des Werks auf die eigene Seite – anders 
als beim Verlinken oder beim Framing – die 
Kontrolle über sein Werk verliere. Werde das 
Foto (Lichtbildwerk oder Lichtbild) auf der 
Seite, auf der es mit dessen Zustimmung 
eingestellt wurde, entfernt, gehe ein Link 
ins Leere. Werde das Lichtbildwerk/Licht-
bild bereits vorher kopiert und dann auf die 
eigene Seite eingestellt, so bliebe es dort 
verfügbar, selbst wenn es auf der ursprüng-
lichen Seite entfernt worden war. 

Hätte sich der Kläger mit der Auffas-
sung durchgesetzt, dass jedes Werk, das frei 
zugänglich und damit zulässigerweise auf 
einer Webseite verwendet wurde, nunmehr 
auch auf jede beliebige andere Webseite 
eingestellt werden dürfte, hätten Inhaber 
von Urheber- bzw. Leistungsschutzrechten 
an Fotografien jegliche Kontrolle über ihre 
Werke/Leistungsschuzrechte im Internet 

ursprünglich wiedergegeben worden ist, 
zu unterscheiden ist. Im Gegensatz zu Hy-
perlinks aber, die zum guten Funktionieren 
des Internets beitragen würden, trüge die 
Einstellung eines Werks auf eine Website 
ohne die Zustimmung des Urheberrechts-
inhabers, nachdem es zuvor auf einer ande-
ren Website mit dessen Zustimmung wie-
dergegeben worden war, nicht im gleichen 
Maße zu diesem Ziel bei.

Augen auf!
Wer wirklich ganz sicher gehen möchte, 
von anderen nicht kopiert zu werden und 
dadurch Vermögenseinbußen zu erleiden, 
sollte sich zur Überwachung seiner Im-
materialgüterrechte eines professionellen 
Überwachungsdienstes bedienen. Des-
sen Aufgabe besteht darin, ständig Inhalte 
fremder Webseiten oder anderer Medien 
nach möglichen Verletzungen der Urhe-
berrechte zu durchforsten. Wie so oft, gilt 
auch in Bezug auf Urheberrechtsverlet-
zungen, bzw. Verletzungen von Leistungs-
schutzrechten: Wo kein Kläger – da kein 
Richter!

Wer sich aber nicht ernsthaft um den 
Schutz seiner Ware kümmert, wird damit 
schwerlich Geld verdienen können.�

verloren. Um die unkontrollierte Weiterver-
breitung im Internet zu verhindern, hätten 
sie Inhalte dann nicht mehr frei zugäng-
lich in das Internet stellen können, sondern 
nur noch unter Verwendung zugriffsverhin-
dernder bzw. einschränkender Schutzmaß-
nahmen.

Dadurch, dass der EuGH das Verlinken 
und sogar das Framing von Webseiten, auf 
denen ein Werk frei zugänglich mit Zustim-
mung des Rechteinhabers verwendet wird, 
nicht als Eingriff in das Urheberrecht angese-
hen hat, hatte er den Rechteinhabern bereits 
in der Vergangenheit einiges zugemutet. 

Der Gerichtshof erinnert zunächst da-
ran, dass eine Fotografie urheberrecht-
lich geschützt sein kann, sofern sie die ei-
gene geistige Schöpfung des Urhebers 
darstellt, in der dessen Persönlichkeit zum 
Ausdruck kommt und die sich in dessen bei 
ihrer Herstellung getroffenen freien krea-
tiven Entscheidungen ausdrückt. Sodann 
stellt der Gerichtshof fest, dass vorbehalt-
lich der in der Richtlinie erschöpfend auf-
geführten Ausnahmen und Beschränkun-
gen jede Nutzung eines Werks durch einen 
Dritten ohne eine vorherige Zustimmung 
des Urhebers die Rechte des Urhebers die-
ses Werks verletzt. „Zugänglichmachung“ 
eines Bildes sei als „Handlung der Wieder-
gabe“ einzustufen, wenn auf eine Website 
eine zuvor auf einer anderen Website ver-
öffentlichte Fotografie eingestellt wird, die 
zuvor auf einen privaten Server kopiert 
wurde. Durch ein solches Einstellen werde 
den Besuchern der Website, auf der die Ein-
stellung erfolgt sei, der Zugang zu der be-
treffenden Fotografie auf dieser Website 
ermöglicht. Außerdem sei die Einstellung 
eines urheberrechtlich geschützten Werks 
auf eine andere Website als die, auf der die 
ursprüngliche Wiedergabe mit der Zustim-
mung des Urheberrechtsinhabers erfolgt 
sei, unter bestimmten Umständen als Zu-
gänglichmachung für ein neues Publikum 
einzustufen. Grund: Das Publikum, an das 
der Urheberrechtsinhaber gedacht habe, 
als er der Wiedergabe seines Werks auf der 
Website zugestimmt habe, auf der es ur-
sprünglich veröffentlicht wurde, bestehe 
nur aus den Nutzern dieser Website und 
nicht aus den Nutzern der Website, auf der 
das Werk später ohne Zustimmung des Ur-
heberrechtsinhaber eingestellt worden ist. 
Insoweit weist der Gerichtshof darauf hin, 
dass ein solches Einstellen von der Zugäng-
lichmachung eines geschützten Werkes 
über einen anklickbaren Link, der auf eine 
andere Website verweist, auf der das Werk 

Olaf Kretzschmar ist der Spezialist für 
Medien- und Presserecht im Journalisten-
zentrum Deutschland. Er steht den  
Mitgliedern von DPV und bdfj auch 
innerhalb der kostenfreien Rechts- 
beratung für Fragen zur Verfügung.  
Der Journalist und Hausjustiziar führt eine 
eigene Kanzlei (www.kiel-recht.de)  
und verfasst im „Brennpunkt Recht“ 
regelmäßig Fachartikel.
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Der Ströer-Faktor
Von Kai Rehländer

Innerhalb von nur fünf Jahren hat sich der einstige Werbeplakatekleber Ströer  
zu einem digitalen Medienkonzern gemausert. Allein das Portal t-online.de  
verzeichnet mehr Besucher pro Monat als SPON, Focus oder Bild.de: 27 Millionen.

von 300 Millionen Euro überließ. Durch die-
sen Kauf wurde der „Plakatekleber“ Ströer 
zum wichtigsten Onlinevermarkter und – 
was die eigentliche Geschichte ist – noch 
mehr zu einem Medienunternehmen, das 
eigenen journalistischen Content für das In-
ternet herstellt und gewinnbringend ver-
marktet. 

Das Manager Magazin bestätigte Ströer, 
dass kaum ein anderer deutscher Konzern 
sein Geschäft so rasant, radikal und riskant 
digitalisiert. Die Axel Springer SE zum Bei-
spiel setzt zwar auch auf Digitalmarken, hat 
aber traditionelle Content-Lieferanten wie 
die Illustrierten und Tageszeitungen (au-
ßer Bild und Welt) an die Funke-Medien-
gruppe veräußert. Die wiederum kommt 
digital nicht in die Pötte, unter anderem 
weil das für die Tageszeitungen so wich-
tige Rubrikenanzeigengeschäft wie Immo-
bilien-, Autos und Stellenmarkt sozusagen 
bei Springer verblieben ist. So zum Beispiel 
in Beteiligungen wie Autohaus24, Immo-
welt oder Stepstone. 

D ie Lage und das Ambiente 
stimmen und sagen aus: Hier 
weht der Geist eines Start-up-

Unternehmens. Die Rede ist von den Re-
daktionsräumen von t-online.de  in Berlin-
Mitte, die bereits im vergangenen Jahr im 
Beisein des Regierenden Bürgermeisters 
Michael Müller eröffnet wurden. Im wohl 
modernsten Newsroom Deutschlands ist 
Googles Sprachassistentin Alexa sogar auf 
der Toilette behilflich und verliest dort die 
aktuellen Aktienindizes. 

Seit dem 1. September 2017 versucht 
Chefredakteur Florian Harms, t-online.de 
als „digitales Leitmedium“ in Deutschland 
zu etablieren. Mit rund 27 Millionen Nut-
zern pro Monat laut Agof-Zählung (Stand 
September 2018) liegt das Portal vor Focus 
Online, Spiegel Online und auch Bild.de, was 
wohl auch daran liegen kann, dass diese Do-
main oft Startseite von Telekom-Kunden ist.  
Harms, der mal Chefredakteur von Spie-
gel Online war, hat nicht nur die modernste 
Technik hingestellt bekommen, sondern 

durfte auch seine Berliner Mannschaft neu 
rekrutieren, nachdem die alte 100-köpfige 
Redaktion im beschaulichen Darmstadt auf-
gelöst und abgefunden wurde. Es gibt sogar 
einen US-Korrespondenten und – für Berlin 
vielleicht naheliegend – einen Parlamentsre-
porter. Die Botschaft lautet: Hier sollen jour-
nalistische Inhalte produziert werden, und 
es wird sogar etwas Geld dafür investiert. 

Seit 2015 gehört t-online.de nicht mehr 
der Telekom, sondern wurde zusammen 
mit dem Vermarkter Interactive Media von 
der Werbefima Ströer gekauft, die dem Ma-
genta-Riesen dafür Aktien im Gegenwert 

Chefredaktion schmeißt hin: Bereits sechs Monate nach 
Dienstantritt werfen Gesa Mayr und Anne-Kathrin Gerstlauer 
das Handtuch bei Watson.de. Ströer hatte das Jugendportal 
erst im März 2018 gelauncht.

Innerhalb der Online-Community „Reddit“ wirbt  Ströer, 
mehr oder weniger geschmackssicher, für sein Spiele- und 
Technikportal giga.de. Dieses hatte sich der Werbegigant 
bereits 2011 einverleibt.  
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 Das Manager Magazin  
 bestätigte Ströer, dass kaum  
 ein anderer deutscher Konzern  
 sein Geschäft so rasant, radikal  
 und riskant digitalisiert. 
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Während andere Medienkonzerne wie 
die Hubert Burda Media sich zwischenzeit-
lich als Partnerschaftsanbahner (ElitePart-
ner) oder Tierfutterversender (Zooplus) ver-
suchten, kaufte Ströer rund 100 Start-ups 
auf. Dazu gehören die Aktienmehrheit an 
dem Zahlenhuber-Portal Statista, die Schul-
freundesuche Stayfriends (mit 14 Millionen 
Einträgen), Kino.de, Firmen für Dialogmarke-
ting, Social Media, Spieleplattformen, Regio-
Helden, Big-Data-Spezialisten und so weiter. 

Das Unglaubliche an der Geschichte ist: 
Erst 2012 hat für Ströer das digitale Geschäft 
begonnen. Das Kerngeschäft der Aktienge-
sellschaft war bis dahin die Außenwerbung 
– Plakatekleben und so genannte Stadtmö-
blierung, unter anderem an Bushaltestellen. 
Vor fünf Jahren betrug der Anteil dieser Au-
ßenwerbung am Umsatz noch 90 Prozent. Im 

Player mit beeindruckenden Zahlen. Der Um-
satz betrug im vergangenen Jahr 1,3 Milliar-
den Euro, für 2018 werden bereits 1,6 Mil-
liarden prognostiziert. Insgesamt 13 000 
Menschen an mehr als 100 Standorten arbei-
teten Mitte 2018 für ein Unternehmen von 
Ströer. Der Konzern betreibt mehrere Tau-
send Webseiten und eigene Social-Media-
Kanäle. Auf 300 000 Außenflächen können 
Out-of-home-Werbebotschafen platziert 
werden.  Das Sahnestück in den Angeboten 
sind die 4 300 Public-Video-Screens an Bahn-
höfen und anderen Orten mit hoher Besu-
cherzahl. Unglaubliche fünf Milliarden Kon-
takte werden hier monatlich generiert.  

Desktop, Mobile und Public – das sind 
die Kanäle, auf denen sich die Journalisten 
bei Ströer tummeln müssen.  Dazu gehören 
seit dem vergangenen Jahr auch die Kolle-

ersten Halbjahr 2018 kamen mehr als 50 Pro-
zent des Konzernumsatzes aus den Bereichen 
Content Media und Direct Media. 2012 kaufte 
Konzernchef Udo Müller, nachdem die Aktie 
zwei Jahre nach dem Börsengang am Ab-
schmieren war, die Firma Adsale und drei On-
line-Vermarkter auf und stieg so gleich im 
großen Stil ins digitale Geschäft ein. 

„Wir müssen akzeptieren, dass gewisse 
Themen von den großen Playern wie Google, 
Facebook et cetera besetzt sind. Deswegen 
müssen wir uns auf Themen konzentrieren, 
die (…) für lokale, sprich nationale Player in 
einer globalen Businesswelt profitabel und 
nachhaltig entwickelt werden können“, be-
schreibt Müller gegenüber dem Medien-
dienst Turi 2 die Strategie von Ströer. 

In Deutschland ist Ströer in der Online-
vermarktung mittlerweile ein ganz großer 
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„Rätsel des Tages“. Diese soll Ströer laut Re-
cherchen von Buzzfeed dazu nutzen, Wer-
bung für Kunden wie Burda oder der Spie-
gel-Tochter Bento zu platzieren, die nicht als 
Anzeige gekennzeichnet ist und die Anmu-
tung von originärem Content hat – früher 
hieß so etwas schlicht Schleichwerbung.   
Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg hat 
ein Verfahren gegen Ströer eingeleitet, und 
auch Facebook soll laut Buzzfeed derzeit 
prüfen, ob da nicht womöglich Seiten von 
Privatpersonen zum Zwecke von Clickbai-

gen von Watson.de. Diese in Berlin-Mitte an-
gesiedelte Eigengründung ist eine Lizenz
übernahme aus der Schweiz, die jüngeres 
Publikum, das mit klassischen Nachrichten 
nichts anfangen kann, zu den Ströer-Ange-
boten locken soll.

Das Wirtschaftsmagazin Capital be-
scheinigt dem Ströer-Konzern eine „sanfte 
Integration“, bei der den „Zukäufen das Ei-
genleben gelassen wird, die Produkte aber 
konzernweit verkauft werden“. Sprich: Aus 
den Inhabern werden häufig Geschäftsfüh-
rer, sodass das Know-how in den Firmen 
bleibt und auch die Start-up-Atmosphäre 
inklusive nicht tariflicher Gehaltsstruktur er-
halten bleibt. 

Wohl ein wenig zu kreativ zeigt sich 
„Ströer Social Publishing“ bei Facebook, 
wo der Werbemulti nicht nur die üblichen 
Ableger von Webseiten betreibt, sondern 
auch als Fanseiten gestaltete Angebote 
bereithält wie „Die Männerseite“, „Unnützes 
Wissen“, „Fußball-Fieber“, „Tier-Fans“ oder 

Die Ströer AG hat sich breit aufgestellt, doch die klassische Au-
ßenwerbung auf Flughäfen, Bahnhöfen oder in Einkaufszent-
ren macht weiterhin die Hälfte des Gesamtumsatzes aus. Ein 
Feld, auf dem neben dem größten Mitbewerber in Deutschland, 
dem französischen Konzern JCDecaux, auch andere Unterneh-
men mitspielen möchten, denn dieser Markt wächst gewaltig. 
So gewaltig, dass auch Google und sogar Netflix mit dabei sein 
wollen und bereits kräftig in „Werbung im öffentlichen Raum“ 
investieren, zunächst jedoch im außereuropäischen Markt. Der 
Eintritt in dieses Segment ist bei uns nicht so einfach, da die Ver-
träge zur Vermarktung herkömmlicher Plakatwände oder Video-
screens mit den Gemeinden geschlossen werden – dies mit Ver-
tragslaufzeiten von bis zu 15 Jahren. In Internetjahren ist das eine 
Ewigkeit, schließlich ist das US-Unternehmen selbst gerade mal 
knapp über 20 Jahre alt. Doch der Markt ist heiß: In Großbritan-
nien hat erst im Herbst 2018 der Medienkonzern Global die Ex-
terion Media übernommen. Mit einem Schlag war der Betreiber 
von mehreren Radiostationen genauso groß, wie sein Gegen-
spieler JCDecaux. 

Warum dieses plötzliche Interesse an 
Außenwerbung via Videoscreen? 

Hier spielen besonders zwei Gründe eine große Rolle: 
1. Man ist mehr oder weniger gezwungen, sie sich anzuschauen. 
2. Sie sind auffällig und nicht mit einem Adblocker auszublenden. 

Kein Wunder, dass Google sich dafür interessiert, zumal die Um-
sätze bei der Außenwerbung stärker steigen (2017: +11,4 Prozent) 
als Online und Mobile zusammen (2017: +8,0 Prozent)1. Zudem 

bleibt die Entwicklung nicht stehen. Bereits im Oktober 2017 
ging am Piccadilly Circus in London das neue 4K-LED Billboard 
in Betrieb. Der Screen mit den üppigen Ausmaßen von 17,5 mal 
44,6 Metern wird von einer Tochtergesellschaft des amerikani-
schen Finanzdienstleisters Ocelot betrieben, dem DooH-Anbie-
ter Ocean Outdoor (DooH: Digital out of Home) – und der hat es 
nicht bei einem simplen Megabildschirm belassen: Der Screen 
schaut zurück. Wer auch immer auf das aktive Plakat an der Stra-
ßenkreuzung im Londoner Westend blickt, wird erfasst. 

Die KI (KI: künstliche Intelligenz) scannt die Passanten und er-
kennt Alter und Geschlecht der Personen, ebenso wie die Mar-
ken vorbeifahrender Autos oder das gerade herrschende Wetter. 
Aus diesen Daten wird dann die am besten passende Werbung 
ermittelt und ausgespielt. Ein System, das in einfacherer Form 
auch schon von der Deutschen Post AG und der Supermarkt-
kette Real getestet wurde. Auch hier setzte man auf Gesichts-
erkennungssoftware, um passend zum Alter und Geschlecht 
Werbung zu zeigen. Bei deutschen Datenschützern kam das al-
lerdings nicht so gut an, so dass Real das Projekt stoppte, die Post 
jedoch macht damit vorerst weiter. So hieß es gegenüber der 
Computerzeitschrift c̀ t, dass keine Bilder gespeichert, sondern 
nur das Alter und das Geschlecht geschätzt würden. Klassische 
Plakatwände werden wohl über kurz oder lang aus der Öffent-
lichkeit verschwinden. In Zukunft, so vermuten Branchenkenner, 
wird es insgesamt sogar weniger Out-of-Home-Werbung geben, 
dafür aber mehr smarte Displays.   

Andrew Weber

1 www.faw-ev.de/wp-content/uploads/2018/05/Nettoumsatz-OOH-2017.pdf

ting gekauft wurden, was gegen die Ge-
schäftsbedingungen verstößt. 

Fragt sich am Ende nur: Was ist die Bot-
schaft von Ströer? Wofür steht der Konzern 
journalistisch? Wie positioniert sich das Un-
ternehmen? Wonach schmeckt das Medien-
haus Ströer? Der Titel „Sturmgeschütz der 
Demokratie“ steht schon in den Analen des 
Spiegel-Verlags. Fakten für die Info-Elite wur-
den in Markworts Focus generiert, und wel-
ches Medium „Angst, Hass, Titten und den 
Wetterbericht“ liefert, wissen sicherlich nicht 
nur die Fans der Band Die Ärzte, die das in 
dem Song „Lasse redn“ auf den Punkt ge-
bracht haben.

Der t-online.de-Chefredakteur Florian 
Harms versprach bei der Newsroom-Eröff-
nung auf jeden Fall „relevante Inhalte“ und 
„guten Journalismus“.

Der Anfang von manch einem großen 
Medienkonzern waren Druckmaschinen, 
für deren Auslastung aus Druckern plötzlich 
Verleger wurden. History repeating. �

Die Zukunft der Plakatwerbung 

 Der Konzern betreibt mehrere  
 Tausend Webseiten und  
 eigene Social-Media-Kanäle.  
 Auf 300 000 Außenflächen  
 können Out of Home-Werbe- 
 botschaften platziert werden. 
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	 �Die Journalistenverbände sichern 
auch Ihre berufliche Zukunft

Denn DPV und bdfj sind in zahlreichen Gre-
mien und Institutionen engagiert, um die 
Interessen von Journalisten durchzuset-
zen. Sie leisten auch im Verbund mit ande-
ren Verbänden die Umsetzung der Anlie-
gen unserer Berufssparte und sichern damit 
die langfristigen Voraussetzungen für den 
beruflichen Erfolg. Die Durchsetzung der 
Pressefreiheit sowie die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen sind dabei wichtige 
Themen. Informationen zu dem Engage-
ment für die Medienbranche finden Sie un-
ter www.berufsvertretung.de.

	 �Kostenfreier Eintrag bei 
Journalisten-im-Netz.de

DPV/bdfj-Mitglieder können sich exklusiv 
in die Mediendatenbank Journalisten-im-
Netz.de eintragen. Neben der Möglichkeit 
zur ausführlichen Darstellung des eigenen 
Portfolios bietet das Journalistenverzeichnis 
die Einstellung von Arbeitsproben verschie-
denster Art an. Über die Kontaktdaten und 
die Möglichkeit zur Verlinkung mit der eige-
nen Webseite ist das Berufsregister ein her-
vorragendes Kommunikationsmittel für die 
Akquisition nach außen und den Kontakt 
untereinander. Potenzielle Auftrag- oder Ar-
beitgeber aus beispielsweise Verlagen und 
Redaktionen suchen hier gezielt nach quali-
fizierten Journalisten.

Sollte sich ein Journalist später zu einem 
Wiederaufleben der Mitgliedschaft ent-
scheiden, so genügt eine kurze Nachricht 
unter Beifügung aktueller Nachweise der 
journalistischen Tätigkeit.

	 �Immer ansprechbar
Die Bundesgeschäftsstelle garantiert Ih-
nen – neben der elektronischen Kommu-
nikation – persönliche Ansprechpartner, 
welche für Anfragen und Wünsche immer 
für Sie da sind (Mo-Fr, außer an Feiertagen 
in HH). Über unsere Zentrale läuft ein Netz 
von Beratungen verschiedenster Art. Das 
Journalistenzentrum Deutschland ist, seit 
1993 übrigens mit unveränderter Adresse, 
Anlaufpunkt für Journalisten. Die Berufsver-
bände freuen sich auf Ihren Besuch.

	 �Brancheninformationen frei Haus
Das Journalistenblatt kommt quartals-
weise per Mail (www.journalistenblatt.de). 
Kostenfrei dienen auch die Publikationen 
aus der Schriftenreihe dem Wissensma-
nagement. Daneben offerieren die Berufs-
verbände DPV und bdfj Deutschlands füh-
rende Literaturauswahl zu den Themen 
Journalismus & Medien.

	 �Mitglieder erhalten  
Sonderkonditionen

Zahlreiche Unternehmen und Institutio-
nen räumen den Journalisten im Rahmen 
der Pressekonditionen unter dem Webauf-
tritt www.presse-konditionen.org beson-
ders günstige Einkaufsvorteile ein. So ver-
schafft die Mitgliedschaft einen in Euro und 
Cent messbaren Gewinn.

	 �Weiterbildung für Ihre Zukunft
Dazu bieten die Verbände neben eigenen, 
maßgeschneiderten Bildungsveranstaltun-
gen enge Kooperationen mit verschiede-
nen Institutionen, Hochschulen und Bil-

	 �Profitieren Sie ohne Zusatzkosten 
von dem berufsspezifischen 
Fachwissen der Beratungsleistungen 

Über fest eingerichtete Beratungsleistun-
gen wie der Journalistenberatung oder der 
Existenzgründungsberatung erhalten Sie 
Klarheit und Orientierung bei beruflichen 
Fragen. Der direkte Kontakt zu Kollegen 
& Fachleuten ist nicht nur für Berufstarter 
wichtig. Wenn Fragen und Veränderungen 
anstehen, geben DPV und bdfj sachkun-
dige und qualifizierte Antworten.

	 �Schon mit einem Tipp können  
Sie mehr Geld sparen als der Beitrag 
kostet

Die Steuerberatung schafft dort Abhilfe, 
wo die Verunsicherung am größten ist. 
Denn das komplizierte Steuerrecht be-
herrscht zwischenzeitlich beinahe sämt-
liche Lebensbereiche. Bei jedem Ein- und 
Verkauf, bei jedem Tanken, bei jeder Hono-
rar- und Gehaltszahlung ist das Finanzamt 
als unsichtbarer Dritter dabei. Deswegen 
behalten die Steuerfachleute der Berufs-
verbände auch die laufenden Änderungen 
für Sie im Auge.

	 �Der Mitgliedsbeitrag ist  
steuerlich absetzbar

Die Mitgliedsbeiträge zu Ihrem Berufsver-
band sind als regelmäßige Werbungs- oder 
Betriebsausgabe steuerlich absetzbar. Das 
spart bares Geld.

	 �Keine komplizierten 
Kündigungsfristen

Wenn sich berufliche Veränderungen ein-
stellen oder sonstige Gründe eine Been-
digung der Mitgliedschaft erforderlich 
machen, unterliegen die Mitglieder unkom-
plizierten Kündigungsfristen. Denn die Zu-
gehörigkeit zum DPV bzw. zur bdfj ist im 
Sinne einer Verbandspluralität freiwillig. 

Damit Ihre Interessen gehört 
und vertreten werden
Eine Mitgliedschaft in DPV 
beziehungsweise bdfj lohnt sich 
für jeden Journalisten. Denn die 
Fachverbände engagieren sich 
für deren Belange und unter-
stützen die Berufslandschaft mit 
zahllosen Leistungen, von denen 
einige hier kurz beschrieben 
werden.
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dungseinrichtungen. Für die Mitglieder 
ergeben sich dadurch vielfach besondere 
Konditionen über vereinfachte Zulassungs-
verfahren und vergünstigte Kursgebühren.

	 �Die Mitglieder von DPV und bdfj 
zeigen, dass sie hohe Standards 
erfüllen

Journalisten, welche die geschützten Mit-
gliederlogos von DPV oder bdfj auf Visi-
tenkarten, Briefbögen oder Webseiten 
verwenden dürfen, werden verstärkt wahr-
genommen und machen sichtbar, dass sie 

rung der rechtlichen Seite meist wenig Zeit. 
Umso wichtiger ist es, mit der Rechtsbera-
tung schnell und gezielt kompetente Justi-
ziare aus dem Medien- und Presserecht an 
seiner Seite zu haben 
(www.journalistenberatung.com).

	 �Wir haben speziellen Versiche-
rungsschutz für Sie entwickelt

Die Verbände haben in Kooperation mit 
renommierten Gesellschaften besondere 
Versicherungsleistungen für die Medien-
branche entwickelt, welche Ihnen über 
Rahmenverträge zu besonderen Konditio-
nen offenstehen.

	 �Ein anerkannter Presseausweis 
weist Sie als Berichterstatter aus

Der Presseausweis wird nur nach strikter 
Prüfung der journalistischen Tätigkeit aus-
gegeben. Wer ihn besitzt, hat seine Pro-
fessionalität nachgewiesen. Deswegen 
werden die Dokumente von zahllosen Ins-
titutionen anerkannt.

	 �Der Internationale Presseausweis
DPV und bdfj stellen jeweils den Internatio-
nalen Presseausweis aus – übrigens unab-
hängig von einer Verbandszugehörigkeit 
auch an Nicht-Mitglieder.

	 �Dank Ihrer Mitgliedschaft gewinnen 
alle Journalisten

Alleine die Inanspruchnahme der einzelnen 
Serviceleistungen wiegt den Mitgliedsbei-
trag mehr als auf. Hinzu kommt das Enga-
gement der Berufsorganisationen auf dem 
Feld der Lobbyarbeit. Die damit erzielten 
Vorteile für das einzelne Mitglied sind in 
Zahlen kaum darstellbar.

	 �Zahlreiche Leistungen erleichtern 
Ihren Berufsalltag

Jetzt haben Sie schon einiges über die Vor-
teile einer Mitgliedschaft erfahren. Im Bei-
trag sind jedoch noch zahlreiche weitere 
Leistungen enthalten. Wenn Sie mehr zur 
Interessenvertretung für Journalisten, zum 
Nutzen und zum Service für Sie persönlich 
wissen wollen, schreiben Sie uns oder besu-
chen die Webauftritte. Natürlich freuen sich 
die Kollegen von DPV und bdfj auch über 
Ihren Besuch oder Anruf!�

Die Leistungen auf einen Blick 
www.journalistenvertretung.de

Das Engagement für die Branche 
www.berufsvertretung.de

die jeweiligen hochwertigen Aufnahme-
kriterien erfüllen. Mitglieder bewegen sich 
innerhalb einer starken Gemeinschaft mit 
den großen und renommierten Verbänden 
für Medienmacher.

	 �Schützen Sie Ihren Verdienst vor 
hohen Anwalts- und Gerichtskosten

Der Beruf beansprucht Sie und bringt 
gleichzeitig Berührungspunkte zu den ver-
schiedensten Themen, Menschen und Si-
tuationen. Recherche und Termindruck 
bestimmen den Alltag. Da bleibt für die Klä-

Die Journalistenverbände ─  
im jahrzehntelangen Engagement 
für die Meinungs- und Pressefreiheit

Die Journalistenverbände ─  
im jahrzehntelangen Engagement 
für die Meinungs- und Pressefreiheit

Die Journalistenverbände ─  
im jahrzehntelangen Engagement 
für die Meinungs- und Pressefreiheit
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PERSCHEID 
ZIEHT BLANK!

Martin Perscheid gehört zu den erfolgreichsten Cartoonisten in Deutschland, obwohl (oder weil) er 
dem Volk ständig den Spiegel vorhält. Sein Anecken hat dem mehrfach ausgezeichneten Künstler 
sogar ein eigenes Denkmal verschafft. Auf dem Vordach der Caricatura in Kassel steht ein Kunstwerk 
von Perscheid mit dem Titel „Denkmal des unbekannten Idioten“. Kürzlich erschien sein neues Buch 
„Der fette Perscheid“. Das Interview führte Andrew Weber.

     EXKLUSIV- 

 INTERVIEW 
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Der fette Perscheid 
Die besten Cartoons
Preis: 18,00 €
ISBN: 978-3-8303-3502-3 
www.carlsen.de/lappan
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linD er Presseball Berlin, einer der 
ältesten Bälle der Welt, immer-
hin vier Jahre älter als der Wie-

ner Opernball, stand in diesem Jahr un-
ter dem Motto „70 Jahre Bundesrepublik 
Deutschland und 30 Jahre Mauerfall“. Die 

Eröffnungsrede hielt die Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Dr. Franziska Giffey.

Über 1 000 Gäste aus Politik, Wirtschaft, 
Sport und Kultur gaben sich im großen 
Ballsaal des Maritim-Hotels Berlin ein fröh-

liches Stelldichein bis in die Morgenstun-
den. DPV und bdfj unterstützten die glanz-
volle Veranstaltung als Medienpartner.�

Eine Bildergalerie und  
das Abendmagazin finden Sie  
unter www.presseball.de

Impressionen  
vom Presseball 2019
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errin enthaltenen Möglichkeiten zur „Quel-
len-Telekommunikationsüberwachung“, 
auch genannt „Online-Durchsuchung“ 
oder etwas knapper: „Staatstrojaner“.

Ermittlern ist es damit erlaubt, Nach-
richten von Computern oder Smartpho-
nes abzufangen, bevor sie verschlüsselt 
werden, oder diese Geräte aus der Ferne 
zu überwachen. Dazu muss eine spezi-
elle Schadsoftware (eben der „Trojaner“) 

auf dem Endgerät installiert werden. Das geht durch physikalischen 
Zugriff (etwa bei einer Kontrolle), durch Viren per E-Mail (falls man 
den Empfänger übertölpeln kann, diese zu öffnen) oder durch das 
Ausnutzen von Sicherheitslücken (Zero Day Exploits). So wird der 
Staat zum Hacker. Mit genau diesen Methoden arbeiten die Krimi-
nellen, lediglich die Legitimation unterscheidet sich.

Und genau das ist das Problem. Oder in den Worten des Tele
TrusT-Vorsitzenden Professor Norbert Pohlmann: „Durch die ge-
zielte Offenhaltung und Nutzung von Sicherheitslücken wird (…) 
das Vertrauen in moderne IT-Systeme staatlich untergraben. Da-
durch wird die notwendige Digitalisierung nachhaltig verhindert.“

Von Albrecht Ude

Entdecken Ermittler vom Bundeskriminalamt Lücken in Software, wie etwa Betriebssystemen  
oder Webbrowsern, können sie diese zum Einschleusen des Staatstrojaners verwenden, anstatt  
die Fehler publik zu machen. Der Staat wird zum Hacker. Ist das rechtens?

E s muss schon eine Menge pas-
sieren, wenn TeleTrusT eine Ver-
fassungsbeschwerde ankündigt. 

Denn der 1989 gegründete Bundesver-
band IT-Sicherheit e. V. ist kein norma-
ler Verein, keine Bürgerinitiative, keine PR 
Pressure Group, kein Interessenverband 
im klassischen Sinn. Zu seinen Mitglie-
dern zählen große Firmen und Konzerne, 
deren Namen jeder kennt, zahlreiche wis-
senschaftliche Institute, assoziierte Verbände wie etwa der Verband 
der Internetwirtschaft (eco) und der Bundesverband deutscher 
Banken und auch Behörden wie das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI), die oberste deutsche Behörde für IT-
Sicherheit. Zu den Mitgliedern zählt auch … das Bundeskriminal-
amt (BKA)!

Wenn eine solche Vereinigung die Karlsruher Richter anruft, um 
ein Gesetz auf seine Verfassungsmäßigkeit zu prüfen, dann muss da 
schon etwas Gravierendes drinstehen.1 Grund der Klage war das 2017 
vom Bundestag beschlossene „Gesetz zur effektiveren und praxis
tauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens“ und speziell die da-

Staatstrojaner
 Mit viel Tücke eine Lücke ausnutzen 

 Betroffen sind nicht nur die,  
 auf deren Geräte die Ermittler Zugriff  
 haben wollen, sondern alle, die  
 einen Computer oder ein Smartphone  
 besitzen. 
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sungsgerichts gegen das BKA-Gesetz auf. Dabei ging es aber um 
Terrorbekämpfung, nicht um die allgemeinen Polizeibefugnisse.4

In dem Gesetz findet sich einiges, das durch das BKA-Urteil be-
reits verboten wurde – und jetzt gar als allgemeine Ermächtigung 
der Polizei. So lässt der Widerstand nicht auf sich warten. Bereits im 
September hatte mehr als ein Viertel der Bundestagsabgeordneten 
(216 Mandatsträger) eine „Normenkontrolle“ in Karlsruhe beantragt. 
Im Oktober kündigten die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) und 
das in Bayern aktive Bündnis NoPAG eine Verfassungsklage gegen 
das Polizeiaufgabengesetz an. Eine Demonstration von #noPAG auf 
dem Münchener Marienplatz am 10. Mai brachte immerhin 30 000 
Teilnehmer zusammen.

Ähnlich die Situation in anderen Ländern. Bereits beschlossen 
sind neue Polizeigesetze in  Baden-Württemberg, Hessen, Mecklen-
burg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz. In Planung sind sie in Ber-
lin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.  
Das geht aus einer ausführlichen Übersicht hervor, die DigitalCou-
rage im Netz veröffentlicht hat.5 Gegen etliche dieser Gesetze be-
ziehungsweise Vorhaben gibt es wie in Bayern Initiativen. Besonders 
umstritten sind die Pläne in Niedersachsen, in NRW und Sachsen.

Auffällig ist, dass es keine länderübergreifenden Parteilinien 
gibt. AfD, CDU/CSU, FDP, Grüne, SPD – alle sind sie mal dafür und 
mal dagegen, abhängig davon, wer gerade regiert. Lediglich die 
Linke (in Thüringen mit der SPD auf der Regierungsbank) hat noch 
nie für ein schärferes Polizeigesetz gestimmt, in Thüringen ist kei-
nes geplant.

Ob es ein Musterpolizeigesetz überhaupt noch braucht, ist un-
klar. Dass aber wegen des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes mit 
einem „mustergültigen“ Urteil aus Karlsruhe zu rechnen ist, scheint 
recht wahrscheinlich.�

Anmerkungen

1	 „Bundestrojaner“: TeleTrusT – Bundesverband IT-Sicherheit e. V. 
kündigt Verfassungsbeschwerde an, Pressemeldung vom 9.8.2017 
https://bit.ly/2A289Ml

2	 Übersicht über die Polizeigesetze der Bundesländer, 
Links auf Entwürfe und gegenwärtigen Status sowie Hinweise auf 
Initiativen und Petitionen, https://bit.ly/2FtgAGH

3	 Ein Mustergesetz ohne Wert
Eine Arbeitsgruppe entwirft ein einheitliches Polizeigesetz für alle 
Bundesländer – doch die Chancen, dass es umgesetzt wird, erschei-
nen gering. Von Ronja Ringelstein. Der Tagesspiegel, 11.9.2018,
https://bit.ly/2DuYUYk

4	 Die Transformation der Sicherheitsarchitektur – die Gefährderge-
setze im Lichte des Vorsorge-Paradigmas, von Maren Wegner und 
Dr. Daniela Hunold. Kriminalpolitische Zeitschrift, 29.11.2017,
https://bit.ly/2r0wnTn

5	 Übersicht über die Landespolizeigesetze,  
https://digitalcourage.de/blog/2018/uebersicht-polizeigesetze

Albrecht Ude ist Journalist, Researcher und Recherche-Trainer. 
Einer seiner Arbeitsschwerpunkte sind die Recherchemöglichkeiten 
im Internet. www.ude.de

Das ist ein gewichtiger Satz. Denn er macht klar, dass es nicht um 
den Gegensatz zwischen Sicherheit und Freiheit geht. Zu behaupten, 
die Eingriffe in die Grundrechte der Bürger (weniger Freiheit) würden 
durch ein Mehr an Sicherheit gerechtfertigt, ist nicht nur verkürzend, 
sondern falsch. Tatsächlich geht es um ein Mehr an Möglichkeiten für 
Ermittler auf Kosten der Sicherheit aller.

Betroffen sind nämlich nicht nur diejenigen, auf deren Geräte 
die Ermittler Zugriff haben wollen, sondern jeder, der einen Com-
puter oder ein Smartphone besitzt. Die sind nämlich alle unge-
schützt, wenn Sicherheitslücken nicht bekannt gemacht und um-
gehend geschlossen werden, weil der Staat sie lieber für seine 
Zwecke nutzen will. Das zeigte sich etwa bei der  WannaCry-Atta-
cke, die weltweit Daten auf Computern verschlüsselte und diese da-
mit lahmlegte (Journalistenblatt 4-2017). Die zugrunde liegende 
Lücke in Windows war der NSA bekannt (und wurde auch genutzt), 
dem Hersteller Microsoft aber (zu) lange nicht gemeldet. Betroffen 
waren vor einem Jahr auch Krankenhäuser – noch direkter kann die 
Gefahr kaum sein.

Über die Klage ist noch nicht entschieden. Weitere Klagen ka-
men vom Datenschutzverein Digitalcourage, von der Gesellschaft 
für Freiheitsrechte und von einer Gruppe von FDP-Politikern. Das 
ist eine bemerkenswerte Vielfalt von Gründen für Klagen. TeleTrusT 
geht es um den IT-Standort Deutschland, den anderen Klägern um 
die Bürgerrechte.

Die grundsätzliche Frage, ob Sicherheitslücken schnell ge-
schlossen werden sollen oder aber insgeheim ausgenutzt werden 
dürfen, ist bislang ungelöst.

Das zeigt sich an den neuen Landespolizeigesetzen, die ge-
rade verhandelt werden.2 Alle Bundesländer müssen ihre Polizei-
gesetze wegen der europaweiten Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und wegen des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 20. 
April 2016 überarbeiten. Das Gericht hatte die Überwachungsmaß-
nahmen des BKA-Gesetzes in weiten Teilen für verfassungswidrig 
erklärt und Vorgaben für solche Maßnahmen definiert. So müssen 
also alle Bundesländer tätig werden, parallel erarbeitet eine Kom-
mission ein Musterpolizeigesetz.

Allen voran wurde das bayerische Polizeiaufgabengesetz im 
Mai vom Landtag beschlossen. Es ist das bislang schärfste aller Po-
lizeigesetze Deutschlands. Oder wie der Berliner Innensenator An-
dreas Geisel (SPD) gegenüber dem Tagesspiegel sagte: „Die bayeri-
schen Regeln gehen so sehr an die Grenzen des Rechtsstaats, dass 
ich mir das für Berlin nicht vorstellen kann.“3

In dem Gesetz werden der Polizei sehr umfassende Zuständig-
keiten zugestanden. So dürfen die Polizisten Personen durchsuchen 
und Telefone abhören, zudem Computer und online gespeicherte 
Daten auslesen. Es dürfen DNS-Spuren zur Fahndung verwendet 
werden, die auf Geschlecht, Haar-, Augen- und Hautfarbe schließen 
lassen. Es dürfen V-Leute und Drohnen eingesetzt werden. Alle so 
gewonnenen Erkenntnisse dürfen auch an Nachrichtendienste wei-
tergegeben werden – das berührt das Trennungsgebot zwischen 
Polizei und Geheimdiensten. Auch eine Militarisierung der Polizei 
wird begonnen, sie soll mit Handgranaten und anderen Explosiv-
stoffen ausgerüstet werden. Ein CSU-Slogan nennt das „Sicherheit 
durch Stärke“.

Vor allem aber weitet das Gesetz den Kreis derer aus, gegen 
die die Polizei tätig werden darf. Zwangs- und Überwachungsmaß
nahmen gegen Täter und bei „konkreter Gefahr“ gab es schon im-
mer. Im bayerischen Gesetz steht jetzt aber auch die „drohende 
Gefahr“. Dieser Begriff tauchte erstmals im Urteil des Bundesverfas-
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Urteile
 in Sachen Medien- und Presserecht 

der redaktionellen Arbeit und der Möglich-
keit einer einschüchternden Wirkung eine 
Beeinträchtigung der Pressefreiheit dar.

Beschlagnahme gefundener Gegen-
stände verfassungsrechtlich nicht 
gerechtfertigt

Der Eingriff durch die Anordnung der 
Durchsuchung der Redaktionsräume und 
die Beschlagnahme der dort gefunde-
nen Gegenstände ist verfassungsrechtlich 
nicht gerechtfertigt. Nach Art. 5 Abs. 2 GG 
findet die Pressefreiheit ihre Schranken in 
den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. 
Die Bestimmungen der Strafprozessord-
nung (StPO) sind als allgemeine Gesetze 
anerkannt, müssen allerdings im Lichte 
dieser Grundrechtsverbürgung gesehen 
werden. Es bedarf einer Zuordnung der 
durch Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG gewährleiste-
ten Freiheit und des durch die einschränken-
den Vorschriften geschützten Rechtsgutes. 
Eine solche Zuordnung hat der Gesetzge-
ber vorgenommen, indem er einerseits die 
allgemeine Zeugnispflicht von Medienan-
gehörigen in § 53 Abs. 1 Nr. 5 StPO und kor-
respondierend hierzu Beschlagnahmen bei 
Journalisten und in Redaktionsräumen in 
§ 97 Abs. 5 Satz 1 StPO eingeschränkt hat, 
andererseits aber ein Beschlagnahmever-
bot in § 97 Abs. 5 Satz 2, Abs. 2 Satz 3 StPO 
bei strafrechtlicher Verstrickung des Zeu-
gen oder der Sache ausgeschlossen hat. 
Auf diese Weise hat der Gesetzgeber jeden-
falls im Grundsatz einen tragfähigen Aus-
gleich zwischen dem Schutz der Institution 
einer freien Presse auf der einen Seite und 
dem legitimen Strafverfolgungsinteresse 
auf der anderen Seite geschaffen, wobei 
offen bleiben kann, ob er den Schutz der 
Presse und des Rundfunks weiter hätte zie-
hen oder stärker hätte beschränken dürfen.

Diese Normen sind nach ständi-
ger Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts allerdings keine ab-
schließenden Regelungen. Auch wenn 
§ 97 Abs. 5 Satz 1 StPO nicht anwendbar ist, 
weil ein Journalist selbst (Mit-)Beschuldigter 

Durchsuchung in Presseräumen 
stellt wegen Störung redaktionel-
ler Arbeit und möglicher einschüch-
ternder Wirkung Beeinträchtigung 
der Pressefreiheit dar

Die Durchsuchung in Redaktionsräumen 
oder Wohnungen von Journalisten darf 
nicht vorrangig dem Zweck dienen, den 
Verdacht von Straftaten durch Informanten 
aufzuklären. Erforderlich sind vielmehr zu-
reichende tatsächliche Anhaltspunkte für 
eine Straftat der konkret betroffenen Pres-
seangehörigen, die den Beschlagnahme-
schutz nach § 97 Abs. 5 Satz 1 Strafprozess-
ordnung entfallen lässt. Dies entschied das 
Bundesverfassungsgericht und gab damit 
den Verfassungsbeschwerden eines Jour-
nalisten sowie eines Zeitungsverlags gegen 
Durchsuchungsmaßnahmen statt.

Die Beschwerdeführer des zugrunde lie-
genden Verfahrens sind ein Journalist sowie 
ein Zeitungsverlag. Im Frühjahr 2011 reiste 
der Journalist nach Amsterdam, um über das 
Verschwinden zweier Kinder in den 1990er 
Jahren zu recherchieren. Dabei wurde er 
von dem Polizeioberkommissar N. beglei-
tet, der eine Rechnung über 3 149,07 Euro 
an die Chefredaktion der Beschwerdefüh-
rerin stellte. Sie endet mit den Worten: „We-
gen der Konspirativität in dieser Sache bitte 
ich um Barauszahlung“. Auf diese Rechnung 
stießen die Ermittlungsbehörden im Rah-
men eines Ermittlungsverfahrens gegen N. 
wegen Geheimnisverrats (§ 353 b Strafge-
setzbuch - StGB). N. stand in Verdacht, eine 
geplante Razzia der Berliner Polizei im Ro-

Oft bringt erst ein letztinstanzlicher Gerichtsentscheid Klarheit in den journalistischen Alltag. 
Hier exemplarisch einige wegweisende Urteile unter anderem zu den Themen wann, wo und ob 
welcher Prominente abgelichtet werden darf, wann Redaktionsräume durchsucht werden dürfen 
oder wann ein berechtigtes Auskunftsinteresse besteht.

ckermilieu an Journalisten weitergegeben zu 
haben. Über die bevorstehende Razzia hatte 
jedoch nicht der Zeitungsverlag vorab be-
richtet, sondern ein mit diesem nicht in Zu-
sammenhang stehendes Online-Portal.

Durchsuchung der Redaktion und 
der Privaträume des Journalisten 
wegen Verdachts der Bestechung

Im November 2012 wurden das Redaktions-
gebäude des Zeitungsverlags sowie die Pri-
vatwohnung des Journalisten wegen des 
Verdachts der Bestechung (§  334  Strafge-
setzbuch - StGB) durchsucht. Der Durchsu-
chungsbeschluss stützte sich auf eine Zah-
lung des Journalisten an N. in Höhe von 
100  Euro sowie auf die genannte Rech-
nung. Aufgrund der Heimlichkeit der Reise, 
des ungewöhnlich hohen Tagessatzes von 
500 Euro sowie der Bitte um konspirative Ab-
rechnung bestehe der Verdacht, dass die 
von N. für die Zeitung erledigten Tätigkeiten 
dienstlichen Bezug hätten. Nach Darstellung 
der Beschwerdeführer sei N. jedoch außer-
halb seiner Dienstzeit als Sicherheitsexperte 
für die Recherchereise nach Amsterdam en-
gagiert worden. Die 100  Euro seien N. für 
den Kauf von zwei Jacken ausgelegt und 
später von ihm zurückgezahlt worden.

Durchsuchung betrifft Schutz
bereich der Pressefreiheit

Das Bundesverfassungsgericht erklärt die 
Verfassungsbeschwerden für begrün-
det. Der Schutzbereich der Pressefreiheit 
(Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG) ist eröffnet. Sie um-
fasst den Schutz vor dem Eindringen des 
Staates in die Vertraulichkeit der Redak
tionsarbeit sowie in die Vertrauenssphäre 
zwischen den Medien und ihren Informan-
ten. Dieser Schutz ist unentbehrlich, weil 
die Presse auf private Mitteilungen nicht 
verzichten kann, diese Informationsquelle 
aber nur dann fließt, wenn sich der Infor-
mant grundsätzlich auf die Wahrung des 
Redaktionsgeheimnisses verlassen kann. 
Eine Durchsuchung in Presseräumen stellt 
wegen der damit verbundenen Störung 

Durchsuchung von Redak-
tions- und Privaträumen 
von Journalisten darf nicht 
vorrangig der Aufklärung 
möglicher Straftaten von 
Informanten dienen
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ist zum anderen zu entnehmen, für wel-
che Informationen Geld gezahlt worden 
sein soll. Der Tatbestand der Bestechung 
verlangt jedoch schon einfachrechtlich 
die Vornahme einer hinreichend konkre-
ten Diensthandlung. In Bezug auf die Be-
schwerdeführer mangelt es daher an zu-
reichenden tatsächlichen Anhaltspunkten 
für eine Straftat, die den Beschlagnahme-
schutz entfallen lässt.

Nutzen eines auf eine fingierte 
Person angemeldeten „Journalis-
ten-Handys“ lässt nicht zwingend 
auf Bestechung schließen

Ferner lässt sich aus dem bloßen Um-
stand, dass der mitbeschuldigte Polizeibe-
amte ein auf eine fingierte Person angemel-
detes „Journalisten-Handy“ nutzte, nicht 
auf einen Tatverdacht der Bestechung ge-
rade gegen die Beschwerdeführer schlie-
ßen. Auf dem Handy waren die Namen 
des Beschwerdeführers und eines Jour-
nalisten des Online-Portals gespeichert. 
Dies mag dafür sprechen, dass der Infor-
mant dienstliche Geheimnisse an Journa-
listen weitergegeben hat. Wegen des in 
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG verankerten Infor-
mantenschutzes rechtfertigt das bloße In-
teresse der Strafverfolgungsbehörden, dies 
zu erfahren, jedoch keine Durchsuchung in 
den Redaktionsräumen von Presseorganen, 
sofern nicht erkennbar ist, dass auch gegen 
diese selbst strafrechtlich relevante Vor-
würfe zu erheben sind. Was für eine Wei-
tergabe der Informationen über eine Razzia 
gerade an den Beschwerdeführer sprechen 
soll, obwohl ein anderes Online-Magazin, 
für das der andere eingespeicherte Jour-
nalist tätig war, über diesbezügliche Ermitt-
lungsmaßnahmen vorab berichtete, bleibt 
unklar.

Auch aus dem Vermerk auf der Rech-
nung lässt sich nicht mit der erforderli-
chen Wahrscheinlichkeit auf eine Beste-
chung schließen. Die Rechnung bezog 
sich auf die Reise nach Amsterdam, für de-
ren Ermöglichung sich der Beamte dienst-
unfähig gemeldet hatte. Es erscheint daher 
nicht fernliegend, dass der Beamte diszip-
linarrechtliche Konsequenzen wegen der 
falschen Krankmeldung und mangelnden 
Nebentätigkeitsgenehmigung befürchtete. 
Ein Verdacht gegenüber den Beschwerde-
führern folgt hieraus jedoch nicht.

Bundesverfassungsgericht,  
Beschluss vom 13.07.2015  
Az: 1 BvR 1089/13, Az: 1 BvR 1090/13, 
Az: 1 BvR 2480/13  

ist, bleibt Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG für die Aus-
legung und Anwendung der strafprozessu-
alen Normen über Durchsuchungen und 
Beschlagnahmen in Redaktionen oder bei 
Journalisten von Bedeutung.

Durchsuchung bedarf zureichender 
tatsächlicher Anhaltspunkte für 
Straftat

Im Jahr 2012 hat der Gesetzgeber geregelt, 
dass Beihilfehandlungen zum Geheimnis-
verrat nach Maßgabe des § 353 b Abs. 3a 
StGB nicht mehr als rechtswidrig anzu-
sehen sind. Strafbar bleiben demgegen-
über die Anstiftung zum Geheimnisverrat 
sowie Beihilfehandlungen, die der Vollen-
dung der Haupttat vorausgehen oder über 
das Entgegennehmen und Veröffentli-
chen der Information hinausgehen. Hierzu 
soll insbesondere die Zahlung von Hono-
rar für dienstlich erlangte Informationen zu 
rechnen sein. Unter Berücksichtigung von 
Art.  5  Abs.  1  Satz  2  GG kann dies jedoch 
dann nicht gelten, wenn die Durchsuchung 
und Beschlagnahme nicht auf einen kon-
kreten Verdacht gerade gegenüber den be-
troffenen Presseangehörigen gestützt ist, 
sondern dem vorrangigen oder ausschließ-
lichen Zweck dient, Verdachtsgründe ge-
gen den Informanten zu finden. Vielmehr 
erfordert eine Durchsuchung zureichende 
tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straf-
tat, die den Beschlagnahmeschutz des 
§ 97 Abs. 5 Satz 1 StPO entfallen lässt. Ein 
bloß allgemeiner Verdacht, dass dienstliche 
Informationen an die Presse weitergege-
ben wurden, genügt den verfassungsrecht-
lichen Anforderungen nicht.

Ausreichend tatsächliche Anhalts-
punkte für Straftat im vorliegenden 
Fall nicht erkennbar

Im vorliegenden Fall ging es den Strafver-
folgungsbehörden, wie auch in dem an-
gefochtenen landgerichtlichen Beschluss 
deutlich wird, zumindest vorwiegend um 
die Ermittlung belastender Tatsachen ge-
gen einen Informanten aus Polizeikreisen. 
Diesem sollen Geldbeträge für Informatio-
nen zu bevorstehenden Ermittlungsmaß-
nahmen gezahlt worden sein. Bezogen auf 
dessen Kontakt zu den Beschwerdeführern 
handelt es sich jedoch um bloße Mutma-
ßungen. Zum einen berichtete nicht der Be-
schwerde führende Zeitungsverlag über 
die bevorstehende Razzia, sondern ein mit 
diesem nicht zusammenhängendes On-
line-Portal. Weder dem Durchsuchungsbe-
schluss noch der Beschwerdeentscheidung 

Klage gegen Online-Magazin 
www.koelnreporter.de abgewiesen

Das Online-Magazin www.koelnreporter.de 
durfte über ein vermutetes „Verhältnis“ der 
Kabarettistin Carolin Kebekus mit dem Ka-
barettisten Serdar Somuncu berichten. Dies 
entschied das Oberlandesgericht Köln und 
wies damit eine Klage von Carolin Kebekus 
gegen das Online-Magazin mit dem Ziel, 
entsprechende Veröffentlichungen zu un-
terlassen, ab.

Die Besonderheit des zugrunde lie-
genden Falles lag darin, dass das Oberlan-
desgericht für den Rechtsstreit prozessual 
davon auszugehen hatte, dass Carolin Ke-
bekus und Serdar Somuncu sogar mitein-
ander verheiratet sind. Ob das wirklich der 
Fall ist, war in dem Zivilrechtsstreit nicht 
endgültig zu klären. Der Beklagte habe aber 
in der Berufungsinstanz so viele Anhalts-
punkte für eine Ehe zwischen den Kabaret-
tisten vorgetragen, dass das einfache Be-
streiten der Klägerin, sie sei jedenfalls nicht 
seit 2012 mit Herrn Somuncu verheiratet, 
nicht mehr ausreichend gewesen sei. So er-
gäben sich aus öffentlich einsehbaren Infor-
mationen Anhaltspunkte für eine Ehe. Pro-
zessual sei daher die Ehe der Kabarettisten 
als unstreitig zu behandeln. Anders als im 
Strafrecht darf ein Gericht im Zivilrecht den 
Sachverhalt nicht von Amts wegen weiter 
aufzuklären versuchen.

Berichte über wahre Tatsachen  
aus dem Bereich der Sozialsphäre 
zulässig

Das Bestehen der Ehe als unstreitig voraus-
gesetzt, sei die Berichterstattung über ein 
„Verhältnis“ der Kabarettisten zulässig. Eine 
Eheschließung sei dem Bereich der soge-
nannten „Sozialsphäre“ zuzuordnen. Über 
wahre Tatsachen aus dem Bereich der So-
zialsphäre dürfe regelmäßig berichtet wer-
den. Der Bericht über ein „Verhältnis“ der 
Ehepartner werde von diesem Recht mit 
umfasst. Es liege auch keine Ausnahme vor, 
etwa, weil Serdar Somuncu besonders sen-
sible Themen satirisch behandle (unter an-
derem Lesungen von Textstellen aus Hitlers 
„Mein Kampf“) und daher möglicherweise 

Berichterstattung über 
vermutetes „Verhältnis“  
von Carolin Kebekus und 
Serdar Somuncu zulässig
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die Gefahr gewaltsamer Übergriffe durch 
Neonazis bestehe. Denn die Klägerin sei in 
ihrer kabarettistischen Tätigkeit selbst mit 
entsprechenden Themen in der Öffentlich-
keit präsent (unter anderem das Video „Wie 
blöd du bist“).

Medien dürfen grundsätzlich nicht 
folgenlos über bloße „Gerüchte“ 
berichten 

Das Oberlandesgericht hat in der Entschei-
dung aber auch deutlich gemacht, dass Me-
dien nicht folgenlos über bloße „Gerüchte“ 
berichten dürfen. Die Einzelfallentscheidung 
sei davon geprägt, dass der Beklagte mit 
diesem „Gerücht“ – auch wenn er dies zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung (wohl) nicht 
gewusst habe – eine wahre Tatsache aus der 
Sozialsphäre behauptet habe. Eine wahre 
Tatsachenbehauptung aus der Sozialsphäre 
könne aber nicht deswegen verboten wer-
den, weil die Wahrheit dem Äußernden zum 
Äußerungszeitpunkt nicht bewusst sei.

Oberlandesgericht Köln,  
Urteil vom 06.04.2017 
Az: 15 U 92/16

Die Pressefreiheit und das Informa-
tionsinteresse der Öffentlichkeit 
wiegen schwerer als die Persönlich-
keitsrechte des Zahnarztes

Steht ein Zahnarzt in Verdacht, gesunde 
Zähne gezogen zu haben, um sich diesbe-
züglich zu bereichern, dann darf die Presse 
darüber berichten. Der Zahnarzt hat keinen 
Anspruch darauf, dass die Presse diese so-
genannte Verdachtsberichterstattung un-
terlässt. Die Pressefreiheit und das Informa-
tionsinteresse der Öffentlichkeit wiegen in 
diesem Fall schwerer als die Persönlichkeits-
rechte des Zahnarztes. Dies hat das Ober-
landesgericht Karlsruhe entschieden.

Das Oberlandesgericht Karlsruhe hatte 
in drei Eilverfahren über die Rechtmäßig-
keit einer Berichterstattung über ein staats-
anwaltschaftliches Ermittlungsverfahren zu 
entscheiden. In der Presse war – zunächst 
ohne Hinweise auf die Person des Beschul-
digten – berichtet worden, ein Zahnarzt 
stehe aufgrund einer Vielzahl von Anzeigen 
im Verdacht, Patienten aus Gewinnstreben 

Entscheidung des Gerichtshofs der Europä-
ischen Union hervor.

In Deutschland verpflichten nahezu 
alle Presse- und Mediengesetze der Länder 
Presseverleger dazu, jede entgeltliche Ver-
öffentlichung in ihren periodischen Druck-
werken mit dem Begriff „Anzeige“ zu kenn-
zeichnen, es sei denn, durch die Anordnung 
und Gestaltung der Veröffentlichung ist all-
gemein zu erkennen, dass es sich um eine 
Anzeige handelt.

In einem Rechtsstreit zwischen zwei 
deutschen Zeitungen, dem Stuttgarter Wo-
chenblatt und dem Anzeigenblatt Good 
News*, möchte der Bundesgerichtshof wis-
sen, ob dieses Verbot mit der Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken** vereinbar 
ist. Das Stuttgarter Wochenblatt möchte 
Good News*** die Veröffentlichung ge-
sponserter Beiträge verbieten lassen, die 
nicht mit dem Begriff „Anzeige“ gekenn-
zeichnet sind. Das Stuttgarter Wochenblatt 
reagiert damit auf die Veröffentlichung von 
zwei gesponserten Artikeln in der Good 
News-Ausgabe vom Juni 2009.

Artikel nur mit „Sponsored by“ 
gekennzeichnet

Der erste Beitrag, der die Überschrift „VfB 
VIP-Geflüster“ trug und über prominente 
Gäste berichtete, die beim Saisonabschluss 
des Fußballbundesligisten VfB Stuttgart 
anwesend waren, wurde von dem Unter-
nehmen Scharr gesponsert. Sponsor des 
zweiten Beitrags, der Teil der Serie „Wohin 
Stuttgarter verreisen“ mit dem Titelzusatz 
„Heute: Leipzig“ war und bei dem es sich 
um ein Kurzporträt der Stadt Leipzig han-
delte, war Germanwings. Beide Beiträge 
waren mit dem Zusatz „Sponsored by“, 
nicht aber – wie vom Landespressegesetz 
gefordert – mit dem Begriff „Anzeige“ ge-
kennzeichnet.

EU-Richtlinie steht Anwendung 
einer nationalen Bestimmung nicht 
entgegen

Mit seinem Urteil stellt der Gerichtshof fest, 
dass es unter solchen Umständen nicht 
Aufgabe der Richtlinie über unlautere Ge-
schäftspraktiken ist, den Mitbewerber eines 
Presseverlegers zu schützen, wenn dieser 
gesponserte Beiträge ohne Kennzeichnung 
mit dem Begriff „Anzeige“ veröffentlicht 
hat, die geeignet waren, die Produkte oder 
Dienstleistungen des Sponsors zu bewer-
ben. Daher steht die Richtlinie der Anwen-
dung einer nationalen Bestimmung**** 
nicht entgegen, wonach Presseverleger 

gesunde Zähne gezogen und durch Im-
plantate ersetzt zu haben.

Landgericht Karlsruhe wies 
Eilanträge des Zahnarztes ab

In dem streitgegenständlichen Artikel, der 
in verschiedenen Medien veröffentlicht 
wurde, wurde der Betroffene zwar eben-
falls nicht namentlich benannt; der Arti-
kel enthielt aber eine Reihe von Einzelhei-
ten, über die der Zahnmediziner durch 
entsprechende Nachforschungen mit In-
ternetsuchmaschinen identifiziert werden 
konnte. Die drei Anträge des Klägers auf 
einstweilige Untersagung einer weiteren 
Veröffentlichung waren bereits beim Land-
gericht Karlsruhe erfolglos geblieben.

Oberlandesgericht Karlsruhe 
bestätigt Entscheidung des 
Landgerichts Karlsruhe

Die gegen diese Urteile gerichteten Be-
rufungen hat der 6. Zivilsenat des Ober-
landesgerichts Karlsruhe mit Urteilen 
vom 02.02.2015 zurückgewiesen. Nach 
Auffassung des Senats wird der ange-
griffene Artikel den von der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung für eine Ver-
dachtsberichterstattung aufgestellten 
Anforderungen gerecht; bei der Abwä-
gung aller Umstände genießen die Pres-
sefreiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG) und das 
Informationsinteresse der Öffentlichkeit 
Vorrang vor dem Schutz der Persönlich-
keitsrechte des Klägers.

Oberlandesgericht Karlsruhe,  
Urteil vom 02.02.2015  
Az: 6 U -130/14; 6 U -131/14; 
6 U -132/14

Kennzeichnungspflicht verstößt 
nicht gegen Unionsrecht

Das an die deutschen Printmedien gerich-
tete Verbot, gesponserte Beiträge ohne 
Kennzeichnung mit dem Begriff „Anzeige“ 
zu veröffentlichen, verstößt grundsätzlich 
nicht gegen das Unionsrecht. Da der Uni-
onsgesetzgeber für die Printmedien hierzu 
noch keine Rechtsvorschriften erlassen hat, 
bleiben die Mitgliedstaaten zur Regelung 
dieser Materie befugt. Dies geht aus einer 

Deutsche Printmedien müssen 
gesponserte Beiträge mit 
„Anzeige“ kennzeichnen

Zahnarzt kann Verdachts-
berichterstattung in der 
Presse nicht untersagen lassen

34 Journalistenblatt 1|2019



jede Veröffentlichung in ihren periodischen 
Druckwerken, für die sie ein Entgelt erhal-
ten, speziell kennzeichnen müssen – im 
vorliegenden Fall mit dem Begriff „Anzeige“ 
–, es sei denn, durch die Anordnung und 
Gestaltung der Veröffentlichung ist allge-
mein zu erkennen, dass es sich um eine An-
zeige handelt.

Fehlender Hinweis auf Bewerbung 
von Produkten oder Dienstleistun-
gen stellt unlautere und verbotene 
Geschäftspraktik des Sponsors dar

Die Richtlinie über unlautere Geschäfts-
praktiken verpflichtet zwar in der Tat die in-
serierenden Unternehmen, deutlich darauf 
hinzuweisen, dass sie einen redaktionellen 
Medieninhalt finanziert haben, wenn dieser 
Inhalt ihre Produkte oder Dienstleistungen 
bewerben soll. Fehlt ein solch deutlicher 
Hinweis, liegt eine unlautere und damit ver-
botene Geschäftspraktik des Sponsors vor.

Verbot nicht grundsätzlich auf 
Presseverleger anwendbar

Dieses Verbot ist jedoch grundsätzlich nicht 
auf den Presseverleger anwendbar, der den 
gesponserten Beitrag veröffentlicht. Nur 
dann, wenn er im Namen und/oder Auf-
trag des Sponsors gehandelt hat – was vor-
liegend nicht der Fall ist –, würde auch er 
von der Pflicht aus der Richtlinie erfasst. Das 
bedeutet allerdings nicht, dass das Verbot 
unlauterer Geschäftspraktiken nicht auch 
unmittelbar für einen Presseverleger gilt, 
wenn er für sein eigenes Produkt – die Zei-
tung – wirbt, zum Beispiel, indem er Ge-
winnspiele, Rätsel oder Preisausschreiben 
anbietet, die Gewinnchancen eröffnen.

Presseverleger dürfen zur Kenn-
zeichnung des Sponsoring von 
redaktionellen Inhalten verpflich-
tet werden

Zwar hat der Unionsgesetzgeber bereits 
im Rahmen einer anderen Richtlinie***** 
die Pflichten von Anbietern audiovisuel-
ler Medien für den Fall festgelegt, dass ihre 
Dienste oder Sendungen von Drittunter-
nehmen gesponsert werden, doch hat er 
für die Printmedien noch keine vergleich-
baren Rechtsvorschriften erlassen. Daher 
bleiben die Mitgliedstaaten befugt, unter 
Beachtung der Bestimmungen des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere derjenigen über den 
freien Dienstleistungsverkehr und die Nie-
derlassungsfreiheit, den Presseverlegern 
die Pflicht aufzuerlegen, die Leser auf das 

Sponsoring von redaktionellen Inhalten 
aufmerksam zu machen.

Gerichtshof der Europäischen Union, 
Urteil vom 17.10.2013  
Az: C-391/12 

Erläuterungen
*  dessen Verlegerin RLvS ist
**  Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 
über unlautere Geschäftspraktiken von Un-
ternehmen gegenüber Verbrauchern im 
Binnenmarkt und zur Änderung der Richt-
linie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 
97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates sowie 
der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates (ABl. 
L 149, S. 22)
***  bzw. seiner Verlegerin RLvS
****  Im vorliegenden Fall handelt es sich 
um § 10 des Landespressegesetzes Baden-
Württemberg vom 14. Januar 1964.
*****  Richtlinie 2010/13/EU des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 
10. März 2010 zur Koordinierung bestimm-
ter Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Bereitstel-
lung audiovisueller Mediendienste (Richtli-
nie über audiovisuelle Mediendienste) (ABl. 
L 95, S. 1)

Vorliegen einer persönlichen 
geistigen Schöpfung

Texte von Nachrichtenagenturen genießen 
urheberrechtlichen Schutz, da es sich um 
persönliche geistige Schöpfungen handelt. 
Somit kann bei Verletzung des Urheber-
rechts auf Unterlassung und Schadenersatz 
nach dem Urhebergesetz geklagt werden. 
Dies hat das Oberlandesgericht Karlsruhe 
entschieden.

Dem Fall lag folgender Sachverhalt zu-
grunde: Die Klägerin, eine Nachrichten-
agentur, nahm den Beklagten wegen der 
Verletzung von Urheberrechten an einer 
Reihe von Nachrichtentexten in Anspruch. 
Der Beklagte betrieb ein regionales Inter-
netmagazin. Auf der Internetseite des Ma-
gazins veröffentlichte er Nachrichtenmel-
dungen der Klägerin. Darin sah diese eine 
Verletzung ihrer urheberrechtlichen Be-
fugnisse und nahm den Beklagten des-
wegen auf Unterlassung und auf Zahlung 
von Schadenersatz und Erstattung vorge-
richtlicher Anwaltskosten in Anspruch. Das 
Landgericht Mannheim wies die Klage ab. 

Dagegen richtete sich die Berufung der 
Klägerin.

Anspruch auf Unterlassung und 
Schadenersatz bestand

Das Oberlandesgericht Karlsruhe gab der 
Klägerin Recht. Ihr stehe sowohl der Un-
terlassungsanspruch (§  97  Abs.  1  UrhG) 
als auch der Schadenersatzanspruch 
(§  97  Abs.  2  UrhG) zu. Der Anspruch auf 
Schadenersatz umfasse auch die vorge-
richtlichen Anwaltskosten. Die Nachrichten-
texte genießen urheberrechtlichen Schutz, 
denn es handele sich um persönliche geis-
tige Schöpfungen (§  2  Abs.  1  Nr.  1  und 
Abs. 2 UrhG).

Urheberrechtliche Schutzfähig-
keit von Nachrichtentexten wird 
anerkannt

Zwar weisen die Texte von Nachrichten-
agenturen wegen des geltenden Ge-
bots der Sachlichkeit und Zurückhaltung 
in der sprachlichen Darstellung typischer-
weise wenig individuelle Charakteristika 
auf. In der Regel sei weder ein persönlicher 
Schreibstil noch eine markante rhetorische 
Gestaltung erwünscht. Dennoch werde an-
erkannt, dass auch Nachrichtentexte, die 
in Presse und sonstigen Medien verbreitet 
werden, in der Regel urheberrechtsschutz-
fähig seien (vgl. BGH GRUR 1997, 459; KG 
GRUR-RR 2004, 228).

Individuelle Prägung der 
Berichterstattung

Das Anerkenntnis der Schutzfähigkeit 
werde damit begründet, so das Oberlan-
desgericht weiter, dass durch die vielfälti-
gen Methoden, ein Thema darzustellen, es 
nahezu unvermeidlich zu einer individuel-
len Prägung des Artikels komme. Dies gelte 
nicht nur für Artikel, in die die eigene Mei-
nung des Autors einfließe, sondern auch 
für die reine Berichterstattung. Dort ergebe 
sich die individuelle Prägung vor allem aus 
der Auswahl der zu berichtenden Tatsa-
chen. Selbst der Gesetzgeber gehe von der 
prinzipiellen Schutzfähigkeit von Zeitungs- 
und Zeitschriftenartikeln aus, wie die Vor-
schrift des § 49 UrhG zeige.

Oberlandesgericht Karlsruhe,  
Urteil vom 10.08.2011  
Az: 6 U 78/10 

Mit freundlicher Unterstützung von 
www.ra-online.de
Quelle: kostenlose-urteile.de

Nachrichtentexte sind 
urheberrechtlich geschützt
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 Erheblicher Aufwand 
In der Mehrheit der Fälle werden sich Steu-
erpflichtige allerdings gegen ein Fahr-
tenbuch entscheiden, weil dies stets ord-
nungsgemäß geführt werden muss und 
deshalb einen erheblichen Aufwand verur-
sacht. Hinzu kommt, dass die Finanzverwal-
tung Fahrtenbücher eigentlich immer sehr 
genau prüft und ihnen nicht selten die An-
erkennung versagt – in solchen Fällen wird 

tenbuchaufzeichnungen dadurch nicht 
beeinträchtigt wird. 

  	� Spätere Korrekturen sind kenntlich zu 
machen. 

  	� Für jede Fahrt ist eine gesonderte Zeile 
auszufüllen. 

  	� Werden als Fahrtziel nur Straßennamen 
angegeben, sind die Angaben aus Sicht 
der Finanzverwaltung grundsätzlich 
unzureichend. 

  	� Das Fahrtenbuch ist in den Spalten „Ge-
fahrene Kilometer“ jeweils monatlich 
aufzurechnen. 

  	� Die monatlichen Summen sollten am 
Jahresende natürlich nochmals mit der 
Gesamtfahrleistung verglichen werden. 

  	� Ein Wechsel von der 1-%-Regelung zur 
Fahrtenbuchmethode innerhalb eines 
Jahres ist für dasselbe Fahrzeug nicht 
zulässig. 

Wer ein elektronisches Fahrtenbuch führt 
bzw. eine „Fahrtenbuch-App“ benutzt, 
kann ergänzende Eintragungen noch in-
nerhalb von sieben Tagen nach der Fahrt 
vornehmen. 

 Klassische Fehler/Unstimmigkeiten 
Kilometerangaben laut Werkstattrech-
nungen stimmen nicht mit Fahrten-

dann doch wieder auf die 1-%-Regelung 
zurückgegriffen. 

Wer sich dafür entschieden hat, ein 
Fahrtenbuch zu führen, um den mitunter 
hohen Privatanteil aufgrund der 1-%-Re-
gelung zu umgehen, muss versuchen, die 
strengen Anforderungen der Finanzver-
waltung zu erfüllen und klassische Fahrten-
buchfehler zu vermeiden. 

 Allgemeine Anforderungen 
Es versteht sich von selbst, dass ein Fahr-
tenbuch sämtliche geforderten allgemei-
nen Angaben wie Datum, Kilometerstand 
zu Beginn und Ende jeder Fahrt, Angaben 
zum Reiseziel, Reisezweck und ggf. zu auf-
gesuchten Geschäftspartnern enthalten 
muss. Die handelsüblichen Exemplare ge-
ben die einzelnen „Mussinhalte“ vor. Darü-
ber hinaus ist Folgendes zu beachten: 

  	� Das Fahrtenbuch sollte stets im Fahr-
zeug aufbewahrt werden. 

  	� Die Eintragungen sind sofort nach Be-
endigung einer Fahrt zu machen. 

  	� Die Aufzeichnungen müssen in gebun-
dener bzw. geschlossener Form ge-
führt werden. Ein Verweis auf ergän-
zende Unterlagen ist nur zulässig, wenn 
der geschlossene Charakter der Fahr-
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Ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch

Pkw im steuerlichen Betriebsver-
mögen eines Journalisten wer-
den in aller Regel auch privat ge-
nutzt. Dafür muss der Journalist 
einen Privatanteil versteuern, 
entweder nach der 1-%-Rege-
lung oder anhand eines ord-
nungsgemäß geführten Fahr-
tenbuchs.  Für welche Methode 
man sich entscheidet, hängt na-
türlich auch davon ab, wie hoch 
die Privatnutzung tatsächlich ist 
und welcher Listenpreis für das 
Fahrzeug anzusetzen wäre. Au-
ßerdem ist die 1-%-Regelung nur 
dann anwendbar, wenn das Fahr-
zeug zu mehr als 50 % betrieblich 
genutzt wird.

 Häufige Fehlerquellen 

Von Gabriele Krink
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bucheinträgen überein: Hier könnte man 
auf einen Irrtum (Zahlendreher o. ä.) der 
Werkstatt verweisen. Stimmen die Anga-
ben mehrfach nicht, wird es eng. Deshalb 
sollte man bei der Wagenannahme in der 
Werkstatt stets den genauen Kilometer-
stand mitteilen und nicht mit circa-Anga-
ben operieren. 

Nur bei einem elektronischen Fahr-
tenbuch sind wegen der GPS-Ermittlung 
der Fahrtstrecken die dadurch entstehen-
den Abweichungen vom Tachostand des 
Fahrzeugs laut Finanzverwaltung unbe-
denklich. 

Angaben auf Tankquittungen: Da auf 
Tankbelegen regelmäßig die Anschrift der 
Tankstelle vermerkt ist, müssen diese An-
gaben natürlich zu der im Fahrtenbuch 
eingetragenen Strecke passen. 

Hinweis: Wer „fremde“ Tankquittungen 
verbucht, erzeugt damit womöglich ei-
nen unrealistisch hohen Benzinverbrauch, 
weil die Fahrten ja im Fahrtenbuch „fest-
geschrieben“ sind. Unabhängig davon 
sollten natürlich keine Belege über Die-
selkraftstoff auftauchen, wenn der Ge-
schäftswagen ein „Benziner“ ist – und 
umgekehrt. 

Gleiche Schreibweise über einen län-
geren Zeitraum:  Ein Betriebsprüfer 
geht meist von der Idealvorstellung aus, 
dass ein Fahrtenbuch direkt nach Be-
endigung der Fahrt noch im Auto aus-
gefüllt wird, was grundsätzlich auch 
zu empfehlen ist. Es ist daher auffällig, 
wenn Fahrten über einen Zeitraum von 
mehreren Tagen mit nahezu exakt glei-
chem bzw. sehr ordentlichem Schriftbild 
etc. eingetragen werden, weil dann die 
Vermutung naheliegt, dass die Fahrten 
irgendwann (viel) später am Schreibtisch 
„nachgetragen“ wurden. 

Fahrten während Werkstattzeiten: War 
das Fahrzeug in der Werkstatt, ist der ex-
akte Termin beziehungsweise auch eine 
mehrtägige Reparaturdauer regelmäßig 
aus den Belegen ersichtlich. Es versteht 
sich eigentlich von selbst, dass in dieser 
Zeit keine Fahrten mit „diesem“ Fahrzeug 
im Fahrtenbuch auftauchen dürfen. 

Zugfahrkarten etc. als Betriebsausga-
ben: Wurden für betriebliche Fahrten öf-
fentliche Verkehrsmittel benutzt und die 
Belege als Betriebsausgaben geltend ge-
macht, dürfen diese Fahrten ebenfalls 
nicht im Fahrtenbuch enthalten sein. �
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Dipl.-Kffr. Gabriele Krink ist seit 
langem als Steuerberaterin etabliert.  
Die Tätigkeits- und Interessenschwer
punkte ihrer Kanzlei liegen u. a. auf der 
Betreuung von freien Berufen und dem 
engagierten Beistand für fest angestellte 
Journalisten & Kommunikationsfachleute. 
Sie leitet federführend das Team, welches 
den Mitgliedern von DPV und bdfj im 
Rahmen der kostenfreien Steuerberatung 
kompetent zur Seite steht.
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Von Walther Bruckschen

V iele Jung-Gründer wechselten 
deshalb in die private Kranken-
versicherung – und übersahen 

dabei, dass diese in zunehmendem Alter zu 
einer Kostenfalle werden könnte. Schließ-
lich bemisst sich der Beitrag in der Priva-
ten nicht am Einkommen, sondern am Ein-
trittsalter. Das bedeutet aber auch, dass 
die Beiträge kontinuierlich steigen – auch 
wenn das eigene Einkommen sinkt. Und so 
hört man von Selbstständigen, die im Ren-
tenalter von einer sowieso schon schmalen 
Rente einen Großteil für die Krankenversi-
cherung aufwenden müssen.

Ein wesentlicher Grund, warum diese 
Entscheidung überhaupt zur Debatte stand, 
waren überzogene Mindestbeiträge der ge-
setzlichen Krankenkassen. Bisher gingen die 
Krankenkassen nämlich bei Selbstständigen 
ohne großes Einkommen von einem fiktiven 
Einkommen von 2.284 Euro im Monat aus. 
So kam der Gründer 2018 auf einen monat-
lichen Beitrag von 400 bis 420 Euro für Kran-
kenkasse und Pflegeversicherung. Und die-
sen Beitrag mussten Selbstständige, anders 
als Angestellte, auch noch alleine tragen. 
Ausnahme: Wer als Künstler oder Publizist 
die Voraussetzungen der Künstlersozialkasse 
(KSK) erfüllt, kommt in den Genuss einer 
staatlichen Förderung, die dem Arbeitgeber-
anteil bei Angestellten entspricht. 

Für Gründer und Selbstständige mit 
niedrigen Einkommen gab es vor kur-

sungsgrundlage auf jeden Fall eine Nach-
zahlung verlangt.

Gründer sollten übrigens auch das 
Krankengeld bei der Krankenkasse mitver-
sichern. Der Beitragszuschuss von 0,6 Pro-
zent ist gering, weshalb man als Selbst-
ständiger auf die soziale Absicherung nicht 
verzichten sollte.

Journalisten und Fotografen sollten 
auf jeden Fall prüfen lassen, ob sie von der 
Künstlersozialkasse profitieren können. 
Es werden dann zwar auch Rentenbeiträge 
erhoben – der „Arbeitgeberanteil“ ist aber 
auf jeden Fall ein enormer geldwerter Vor-
teil, der nicht ungenutzt bleiben sollte.�

zem eine freudige Nachricht: Die Min-
destbemessungsgrundlage wird ab 2019 
von 2.284 Euro auf 1.038 Euro im Monat 
sinken. Damit gilt nun für Selbstständige 
die gleiche Grenze wie für alle anderen 
freiwillig Versicherten, also etwa Rentner 
oder Studierende. Der Bundestag strich 
außerdem die Unterscheidung zwischen 
Selbstständigen und teilweise Selbststän-
digen. Der zu zahlende monatliche Min-
destbeitrag liegt damit bei knapp 160 
Euro, inklusive Pflegeversicherung bei um 
die 190 Euro.

 Tipps für Selbstständige: 
Wer schon selbstständig ist und den bis-
herigen Mindestbeitrag gezahlt hat, sollte 
seine Krankenkasse kontaktieren und klä-
ren, wie er sein Einkommen nachweist. Wer 
unter der Mindestgrenze von 1.038 Euro 
monatlich liegt, zahlt künftig den neuen 
Mindestbeitrag.

Auch wenn das Einkommen 2019 zwi-
schen der alten und der neuen Min-
destbemessungsgrundlage liegt, wird 
sich der Beitrag entsprechend ändern. Die 
Krankenkasse prüft das anhand des letzten 
Steuerbescheids. Wenn das Einkommen im 
laufenden Jahr höher oder niedriger aus-
fällt, zeigt sich das im Steuerbescheid im 
Folgejahr. Achtung: Dann muss der Selbst-
ständige entweder nachzahlen oder er be-
kommt Geld zurück.

Wer sich selbstständig machen will, 
nutzt am besten die neue Regelung und 
geht im ersten Jahr von einem Einkom-
men unterhalb der neuen Mindestbe-
messungsgrenze aus und gibt diese auch 
an. Damit zahlt er nur die entsprechenden 
Mindestbeiträge.

Wichtig: Läuft die Gründung besser als 
erwartet, sollte unbedingt Geld zurückge-
legt werden, weil die Krankenkasse für das 
Einkommen jenseits der Mindestbemes-

Wer sich bisher als Medienschaf-
fender selbstständig gemacht 
hat, hatte oft einen großen Kos-
tenfaktor nicht auf dem Schirm:  
die Krankenkassenbeiträge.  
Als Angestellter einer Agentur, 
eines Verlags oder eines Senders 
übernahm der Arbeitgeber bis-
her die Hälfte. 

Krankenkasse für 
Selbstständige
 Neues Gesetz sorgt für niedrigere Mindestbeiträge 

Walther Bruckschen (Jahrgang 1961), 
Diplom-Kaufmann und Unternehmensbe-
rater, besitzt langjährige Erfahrungen als 
Chefredakteur von Fachzeitschriften und 
ist als freiberuflicher Journalist, Agentur-
gründer und Geschäftsführer sowie PR- 
und Marketingberater tätig. Als Q-plus-
zertifizierter Gründungsberater ist er in der 
Beraterbörse der KfW gelistet und hat sich 
auf Gründer- und Führungskräftecoaching 
in der Medienbranche spezialisiert. 
Er betreut seit Januar 2013 federführend 
die Existenzgründungsberatung des 
Journalistenzentrum Deutschland.
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Februar 2019
Alle antreten! Es wird geknipst!

Wer in alten Familienalben blättert, wird Bio-
grafien finden, aber kaum Geschichte. Wie und 
warum kommen solche Bilder und solche Er-
zählungen zustande? Welche Funktionen hat-
ten diese Fotografien für die Fotografen? Und 
was machen wir und die nächsten Generatio-
nen mit diesen Bildern und ihren Erzählungen, 
wenn bald jene fehlen werden, für die sie Le-
ben und Gegenwart bedeuteten? Das Projekt 
begreift sich dabei nicht als reines Forschungs-
projekt, sondern als gesellschaftlich engagierte 
Wissenschaft, das Gespräch und Reflexion an-
stoßen will, wie mit diesen Materialien auf wis-
senschaftlicher, privater und breiter öffentlicher 
Ebene umgegangen werden kann. Dabei wer-
den Teile der bis dahin zusammengetragenen 
Bilder und Alben in verschiedenen Konstellatio-
nen verwendet, um Praktiken der Fotografie zu 
zeigen. Gleichzeitig ist die Ausstellung, welche 
vom Journalistenzentrum Deutschland besucht 
wird, als Ort der Erschließung und Forschung 
nutzbar.

Abgabe Unterlassungserklärung durch VDS
Der Hamburger Landesverband des VDS 

(Verband Deutscher Sportjournalisten) muss in 
einer strafbewehrten Unterlassungserklärung 
gegenüber dem DPV erklären, in Zukunft tatsa-
chenwidrige Behauptungen über die Ausstel-
lung von Presseausweisen nicht öffentlich zu 
wiederholen. Das Verhalten des VDS-Landesver-
bandes gefährdet die Anstrengungen, von den 
unseriösen Praktiken derjenigen Firmen und Or-
ganisationen abzugrenzen, welche eine Zuge-
hörigkeit zu dem Beruf Journalist nahezu un-
geprüft vorspiegeln und trickreich sogenannte 
„Presseausweise“ verkaufen. Gemeinsam mit 
Dritten übt das Journalistenzentrum Deutsch-
land Kritik an einer derartigen Zweckentfrem-
dung von Presseausweisen.

Januar 2019
Uncovered – Investigative Journalism.  
Konferenz in Berlin

Unter Beteiligung von DPV und bdfj wird in 
der Hauptstadt die Konferenz Uncovered - Inves-
tigative Journalism in Europe veranstaltet. Re-
chercheure aus ganz Europa und Nordafrika tref-
fen sich, um Informationen und Hilfestellungen 
untereinander auszutauschen und auf den Pa-
nels weiter zu geben. Mit dem von Forbidden 
Stories koordinierten Dahne Project werden inte-
ressante Wege zum Schutz von journalistischen 

Nachforschungen ausführlich vorgestellt und er-
örtert. Rund um die Konferenz werden Kollegen 
mit Workshops zum Thema „Digitaler Schutz für 
investigative Journalisten“ weitergebildet.

DPV und bdfj Medienpartner  
des Presseball Berlin

Der 1872 zugunsten notleidender Journa-
listen etablierte Presseball Berlin gehört zu den 
besonders angenehmen Seiten der Medienwelt. 
Gleichzeitig ist der Presseball auch ein Ball der In-
terkulturalität, Künstler und Schriftsteller, die die-
sem Abend das besondere Flair verleihen. DPV 
und bdfj unterstützen die glanzvolle Veranstal-
tung als Medienpartner.

Karola Wille neues Vorstandsmitglied  
bei IPI-Deutschland

Prof. Dr. Karola Wille, Intendantin des Mittel-
deutschen Rundfunks (MDR), hat mit Beginn des 
neuen Jahres den Vorsitz im deutschen Natio-
nalkomitee des International Press Institute (IPI) 
übernommen. „Für die wichtige Arbeit des In-
ternational Press Institute ist zu hoffen, dass sich 
die besorgniserregende weltweite Tendenz der 
letzten Jahre, den hohen Stellenwert von Presse- 
und Meinungsfreiheit selbst in freiheitlichen 
Demokratien infrage zu stellen, den Journalis-
mus zu diskreditieren, zu bedrohen und selbst 
vor Angriffen auf das Leben von Journalistin-
nen und Journalisten nicht zurückzuschrecken, 
nicht fortsetzen wird. Mahnende, aufklärende 
und aufrüttelnde Stimmen wie die des IPI wer-
den mehr denn je gebraucht. Mit dieser Über-
zeugung werde ich mich für die Ziele des IPI en-
gagiert einsetzen“, äußerte sich Wille gegenüber 
ihrem Vorstandskollegen vom Journalistenzent-
rum Deutschland. Die Berufsverbände DPV und 
bdfj schließen sich dem Dank an Willes Vorgän-
ger, Herrn Prof. Dr. Eberle, für seinen langjähri-
gen engagierten Einsatz an der Spitze des Deut-
schen Nationalkomitees an.

Dezember 2018
Journalistentag – Pressereisen –  
Internationale Journalistenschule

Der Fachgruppenleiter für Internationale Be-
ziehungen, Shams Ul-Haq, reist nach Südasien, 
um zukünftige Pressereisen vorzubereiten. Paki-
stan ist ein Land voller Widersprüche und wird 
zuerst mit Terror und Selbstmordattentaten in 
Verbindung gebracht. Nur wenige westliche 
Journalisten haben die Möglichkeit, in diesem 
Land persönlich und zugleich sicher zu recher-
chieren und somit aus erster Hand zu berich-

ten. In Zusammenarbeit mit der deutschen Bot-
schaft hat das Journalistenzentrum Deutschland 
einen Journalistentag initiiert, welcher im März 
d.J. in Lahore stattfinden wird. Bekannte pakis-
tanische Journalisten treffen auf die europäi-
schen Teilnehmer der Pressereise und begeben 
sich gemeinsam mit dem deutschen Botschaf-
ter in einen Dialog zu regionalen und weltpoli-
tischen Fragen. Im Rahmen dieser Veranstaltung 
wird außerdem das Büro einer neu gegründeten 
Journalistenschule eröffnet, welche mit Unter-
stützung von DPV und bdfj etabliert wurde.

Branchentreff Literatur
Auf dem dritten Branchentreff Literatur wer-

den branchenrelevante Themen durchleuchtet 
und im Rahmen von Workshops, Panels, Vorträ-
gen und anderen Veranstaltungsformaten disku-
tiert. So wird besprochen, inwieweit Formen von 
Kooperation für das leichtere Erreichen medialer 
und ökonomischer Wahrnehmungsschwellen 
sorgen. Daneben bietet die Veranstaltung auch 
den teilnehmenden Kollegen des Journalisten-
zentrum Deutschland eine Gelegenheit, sich mit 
Kollegen und anderen Akteuren der freien Lite-
raturszene zu vernetzen. Eine Verlagsausstellung 
rundet das Programm ab und macht Literatur im 
physischen Sinne sichtbar.

November 2018
Gespräche von Vorstand und Fachgruppen-
leitern über den Ausbau der Mitglieder
leistungen

Vertreter der Berufsverbände und de-
ren Fachgruppenleiter treffen sich, um über ei-
nen Ausbau der Leistungen für die Journalisten 
zu beraten. DPV und bdfj ist es wichtig, den re-
gelmäßigen Austausch zwischen Medienschaf-
fenden zu forcieren. Die Fachgruppenleiter un-
terstützen den professionellen und lebendigen 
Wissenstransfer, den Dialog und die Vernetzung 
der Mitglieder untereinander.

Engagement – RückBLENDE

Aktuelle Hinweise zum Engagement des 
Journalistenzentrum Deutschland finden  
Sie unter www.berufsvertretung.de
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Sie sind Journalist?

Profitieren Sie von hervorragendem Service, Fachinformationen, 
qualifizierter Beratung, Presseausweis, wirksamem Engagement, 
Medienversorgung und zahlreichen weiteren Leistungen. 

Die Journalistenverbände informieren Sie gerne:

Journalistenzentrum 

Deutschland

Stresemannstr. 375

D-22761 Hamburg

Tel. 040 / 8 99 77 99

info@journalistenverbaende.de

MITGLIED IN DER

MITGLIED IN DER

MITGLIED IN DER

www.journalistenverbaende.de
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